
1482 der Beilagen zuden stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

18. 2. '1975 

Regierungsvorlage 

~undesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem das Heimarbeitsgesetz 1960 geändert 

wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/ 
1961, in der Fassung des Art. III des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr. 317/1971, wird wie folgt 
geändert: 

1. Im § 2 Abs. 1 lit. b erster Halbsatz sind 
die Worte "oder fremden Hilfskräften (Werk­
stattgehilfen, HeimarbeiternY' durch die Worte 
"oder fremden Arbeitskräften (im Betrieb Be­
sch~ftigten, Heimarbeitern)" 'zu ersetzen. 

2. § 2 Abs. 1 lit. c hat zu lauten: 

"e) Auftraggeber, wer Waren durch Heim­
arbeiter oder Zwischenmeister, sei es un­
mittelbar, sei es unter Verwendung von 
Mittelspersonen, herstellen, bearbeiten, 
verarbeiten oder verpacken läßt, und zwar 
auch dann, wenn keine Gewinnerzielung 
beabsichtigt ist oder die Waren für den 
Verbrauch bzw. Gebrauch durch die eige­
nen Dienstnehmer bestimmt sind;" 

3. Im § 2 Abs. 1 ist der Strichpunkt am 
Ende der lit. d durch einen Punkt zu ersetzen; 
lit. e hat zu entfallen. 

4. Im § 2 Abs. 2 ist nach dem Wort "Ehegatte" 
der Klammerausdruck ,,(Lebensgefährte)" ein-
zufügen. ' 

5. Im § 3 Abs. 1 sind die Worte "familien­
fremden Hilfskräften (Werkstattgehilfen, 
Heimarbeitern)" durch die Worte "familien­
fremden Arbeitskräften (im Betrieb Beschäf­
tigten, Heimarbeitern)" zu ersetzen. 

6. Im § 4 erster Satz ist das Wort "Hilfs­
kräften" durch das' Wort "Arbeitskräften" zu 
ersetzen. 

7. Im § 6 letzter Satz sind die Worte "das 
Bundesministerium für' soziale Verwaltung" 
durch die Worte "der Bundesminister für soziale 
Verwaltung" zu ersetzen. 

8. Im § 7 Abs. 1 letzter Satz sind die Worte 
"Bundesministeriums für soziale Verwaltung" 
durch die Worte "Bundesministers für soziale 
Verwaltung" zu ersetzen. 

9. Im § 4 erster Satz ist das Wort "Hilfs­
kräften" . durch das Wort "Arbeitskräften" zu 
ersetzen. 

10. § 8 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Wer Heimarbeit vergibt, hat in den Räu­
men, in denen die Arbeit vergeben oder die Ware 
abgeliefert wird oder· die Auszahlung erfolgt; 
einen Abdruck des Heimarbeitsgesetzes sowie 
eine Bekanntmachung der jeweils geltenden 
Arbeits- und Lieferungsbedingungen an gut 
sichtbarer Stelle zur Einsichtnahme für die mit 
Heimarbeit Beschäftigten aufzulegen." 

11. Im § 8 Abs. 2 ist der Punkt am Ende 
der lit. d durch ,einen Strichpunkt zu ersetzen 
und eine lit. e mit nachstehendem Wortlaut 
anzufügen: 

"e) Angaben, bis zu welcher Engelthöhe die 
Beschäftigung als geringfügig im Sinne des 
§ 5 des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes - ASVG, BGBl. 189/1955, in der 
jeweils geltenden Fassung anzusehen ist 
und daß der Heimarbeiter, wenn das von 
ihm erzielte Entgelt diese Höhe nicht 
oder nicht mehr erreicht, lediglich in der 
Unfallversicherung teilversichert ist; 
ferner einen Hinweis auf die Möglichkeit 
der freiwilligen Weiterversicherung 
(§§ 16 und 17 ASVG)." 

12. § 8 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Wer Heimarbeit vergibt, hat für den 
Fall, daß die Heimarbeit in die Wohnung oder 
Arbeitsstätte des mit Heimarbeit Beschäftigten 
gebracht wird, dafür zu sorgen, daß diesem 

1482 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 31

www.parlament.gv.at



2 1482 der Beilagen 

anläßlich der erstmaligen Vergabe von Heim­
arbeit sowie auf dessen Verlangen jederzeit ein 
Abdruck des Heimarbeitsgesetzes sowie die Ar­
beits- und Lieferungsbedingungen, insbesondere 
Heimarbeitsgesamtverträge und Heimarbeits­
tarife, zur Einsichtnahme vorgelegt werden. 
Jede itnderung des Heimarbeitsgesetzes sowie 
c\er Arbeits- und Lieferungsbedingungen ist: 
dem mit Heimarbeit Beschäftigten bei der näch­
sten Zustellung von Heimarbeit zur Einsicht­
nahme zu bringen. Jede Einsichtnahme ist von 
dem mit Heimarbeit Beschäftigten im Abrech­
nungsnachweis zu bestätigen." 

13. § 8 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) Allen mit Heimarbeit Beschäftigten ist 
überdies eine schriftliche Ausfertigung der im 
Abs. 2 lit. a, b, d und e verlangten Angaben aus-
zufolgen." . 

14. §, 9 samt überschrift hat zu lauten:· 

"E n t gelt z ah I u n gun d Mit t eil u n g 
der A b m eid u n g von der P f li c h t­

versicherung 

(1) Das Entgelt ist mindestens einmal im 
Kalendermonat abzurechnen und auszuzahlen; 
auf das zur Abrechnung gelangende. Entgelt 
sind der geleisteten Arbeit entsprechende Vor­
schüsse zu leisten. In jedem Fall wird das bereits 
verdiente Entgelt mit der Beendigung des Heim~ 
arbeitsverhältnisses fällig. 

(2) Meldet der Auftraggeber den Heimarbei­
ter von der Krankenversicherung ab, so hat er 
dieseql unverzüglich eine Durchschrift der Ab­
meldung zu übermitteln." 

b) bei jeder übernahme (Abholung) von 
Heimarbeit: 
Datum der übernahme (Abholung), 
Verrechnung der vOIp Heimarbeiter oder 

Zwischenmeister beigestellten Roh- und 
Hilfsstoffe, 

Höhe des Bruttoentgelts, 
Höhe der Abzüge vom Entgelt und deren 

Begründung, 
Höhe des ausgezahlten Entgelts und des 

allfälligen Unkostenzuschlages sowie der 
Wohnungs beihilfe, 

Höhe emes allfällig geleisteten Vor­
schusses. 

(3) Die Auszahlung des Urlaubs- und Feier­
fagsentgelts, der Abfindung, des Urlaubs zu­
schusses, der Weihnachtsremuneration und all­
fälliger Entgelte gemäß § 27 sowie die zur 
Berechnung dieser Entgelte erforderlichen An­
gaben sind jeweils auf gesonderten Nachweisen 
anzuführen. 

(4) Erfolgt eine Engeltzahlung gesondert, so 
ist über diese Auszahlung ein gesonderter Nach­
weis zu führen. Der mit der Heimarbeit Be­
schäftigte hat jede Auszahlungvoli Entgelten 
zu bestätigen. 

(5) Die gemäß Abs. 1 bis 4 zu führenden 
Nachweise sind mit durchlaufenden Nummern 
zu versehen. Die Erstausfertigung ist drei Jahre 
im Betrieb des Auftraggebers aufzubewahren 
und auf Verlangen den Organen der Arbeits­
inspektion, der Heimarbeitskommissionen, der 
Berufungskommission für Heimarbeit und der 
Sozialversicherungsträger vorzulegen. Die 
Zweitausfertigung ist. dem mit Heimarbeit Be­
schäftigten zu übergeben und von diesem auf­
zub.ewahren. Der Auftraggeber hat dem mit 
Heimarbeit Bes<;häftigten eine entsprechende 

15. § 10 samt überschrift hat zu lauten: Vorrichtung zur Abheftung der Zweitausferti-
"A u s gab e- und A b r e c h nun g s n a c h- gungen zur Verfügung zu stellen. 

welse 
(6) Die näheren Bestimmungen über Form 

(1) Der Auftraggeber hat über die unmittel- und Inhalt der Ausgabe- und Abrechnungs-
bare Ausgabe (Zustellung) von Heimarbeit an nachweise sind durch Verordnung des Bundes­
Heimarbeiter oder an Zwischenmeister (§§ 3 ministers für soziale Verwaltung festzulegen. 
und 4) sowie über ~ie übernahme (Abholung) Für Ausgabe- und Abrechnungsnachweise, die 
der durchgefühnen Heimarbeit und über die von der Interessenvertretung der Auftraggeber 
Entgeltzahlung (§ 9) Nachweise in zweifacher eines Erzeugungszweiges aufgelegt werden, kön­
Ausfertigung zu führen. nen Abweichungen von den allgemeinen Vor-

(2) Die Nachweise haben insbesondere zu schriften dieser Verordnung zugelassen werden, 
enthalten: wenn es die besonderen Beschäftigungsverhält-

a) .bei jeder Ausgabe (Zustellung) von Heim- nisse in diesem Erzeugungszweig erfordern. 
arbeit: DurCh Verordnung kann ferner Auftraggebern, 
Datum der Ausgabe (Zustellung), die die Lohnverrechnung mittels elektronischer 
A d M d b Ab' Datenverarbeitungsanlage durchführen, die Ver-

rt un enge er verge enen reIten, wendung von im gleichen Verfahren erstellten 
das für die vergebene Arbeit je Einheit Ausgabe- und Abrechnungsnachweisen gestattet 

gebührende Entgelt unter Angabe der werden, wenn die überprüfbarkeit der errech­
,hiefür vorgesehenen Arbeitszeit oder neten Entgelte durch Ausdruck in Klarschrift 
Berechnungsgrundlage, . I und Bekanntgabe des Schlüssels gewährleistet 

den vereinbarten Liefertermin; . ist." 
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16. § 11 hat zu lauten: 

"Erfolgt die Vergabe der Heimarbeit durch 
Mittelspersonen, die gemäß § 4 gleichgestellt 
sind, so gilt § 10 für sie sinngemäß.". 

17. Die §§ 
zu lauten: 

deren Ausgabe festsetzen. Auf die Besdtlußfas­
sung der Heimarbeitskommission sind die §§ 32: 
bis 34 sinngemäß anzuwenden. Liegt kein Be­
schluß der Heimarbeitskomniission vor, so kann: 
im Einzelfall das Arbeitsinspektorat, in dessen 

, Aufsichtsbezirk der Auftraggeber seinen Stand-
12 bis 14 samt übersdtrift haben ort hat, durch Bescheid einen kürzeren oder-

. längeren Ausgabezeitraum festlegen. 

"A u s gab e und Abi i e f e run g der 
Heimarbeit 

§ 12. An Sonntagen und an. den im Feier­
tagsruhegesetz . 1957, BGBl. Nr. 153, in semer 
jeweils geltenden Fassung, angeführten Feier­
tagen darf weder Heimarbeit ausgegeben (zuge­
stellt) nodt durdtgeführte Heimarbeit über­
nommen (abgeholt) werden. 

§ 13. (1) Wer Heima~beit vergibt, hat dafür 
zu sorgen, daß die Ausgabe (Zustellung) der 
Heimarbeit und die übernahme (Abholung) der 
durchgeführten Heimarbeit zu dem vereinbar­
ten Zeitpunkt ohne ungebÜhrliche Wartezeit 
vorgenommen wird. 

(2) Eine sich dennoch ergebende, 30 Minuten 
übersteigende Wartezeit des mit Heimarbeit 
Beschäftigten hat derjenige, der Heimarbeit ver­
gibt, zur Gänze zu vergüten. Die Vergütung ist 
nach dem der Entgeltberechnung zugrunde lie­
genden Stundenlohn zu bemessen. 

(3) Ein Anspruch auf Vergütung der Warte­
zeit besteht nur, wenn sich der mit der Heim­
arbeit Besdtäftigte zu dem für die Ausgabe und 
Ablieferung der Heimarbeit vorgesehenen Zeit­
punkt bei der Person, die die Ausgabe (über­
nahme) vornimmt, gemeldet bzw. sich zu der 
für die Zustellung (Abholung) vorgesehenen 
Zeit am vereinbarten Ort aufgehalten hat. 

§ 14. (1) Vereinbarungen über Vorleistungen 
des Heimarbeiters für die Vergabe oder die Zu­
sicherung der Vergabe von Heimarbeit sind 
rechtsunwirksam: 

(2) Der Auftraggeber darf für einen bestimm­
ten, einen Monat keinesfalls überschreitenden 
Zeitraum keine größere Arbeitsmenge an einen 
Heimarbeiter ausgeben, als im Betrieb von einer 
vollwertigen vergleichbaren Arbeitskraft ohne 
Hilfskräfte bei gleicher maschineller Ausstat­
tung des Arbeitsplatzes oder, wenn keine. ver­
gleichbare Betriebsarbeit besteht, von einem 
vollbeschäftigten durchschnittlichen Heimarbei­
ter bei Einhaltung der jeweils geltenden ge­
setzlichen Normalarbeitszeit bewältigt werden 
kann. Bei Lösung des Heimarbeitsverhältnisses 
durch den Heimarbeiter ist unabhängig vom 
:Ausmaß der ausgegebenen Arbeitsmenge ledig­
lich das in Arbeit befindliche Stück fertigzu­
stellen. 

(3) Wenn die Beschaffenheit der Arbeitsstücke 
es erfordert, kann die Heimarbeitskommission 
einen kürzeren oder längeren Zeitraum für 

(4) Die Lieferfristen sind so zu bemessen, daß 
die Aufträge bei Einhaltung der jeweils gelten­
den gesetzlichen Normalarbeitszeit und ohne 
Sonn- und Feiertagsarbeit ausgeführt werden 
können. Für Frauen und Jugendliche sind die 
Lieferfristen überdies so zu bemesseri, daß die­
Aufträge ohne Nachtarbeit und unter Beobach­
tung der für diese Personen geltenden beson­
deren Arbeitnehmerschutzvorsdtriften ausge­
führt werden können. Welche Zeit als Nachtzeit 
gilt, bestimmt sich nadt den für den betreffen­
den Erzeugungszweig geltenden arbeitsrecht-· 
lidten Vorschriften." 

18. § 15 samt übersdtrift hat zu lauten: 

"Beschränkung der Vergabe von· 
Heimarbeit an im Betrieb Be­

schäftigte 

Der Auftraggeber (Zwisdtenmeister) darf an 
die in seinem Betrieb beschäftigten Dienst­
nehmer (Lehrlinge) Heimarbeit nur insoweit 
ausgeben, als durdt die dafür aufzuwendende 
Zeit zuzüglidt der Arbeitszeit im Betrieb die 
gesetzlidte Normalarbeitszeit nidtt übersdtritten 
wird." 

19. § 17 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Herstellung, Bearbeitung, Verarbei..,. 
tung oder Verpackung von Lebens- und Genuß­
mitteln, von Heilmitteln sowie von kosmeti­
schen Mitteln in Heimarbeit ist verboten, wobei 
un~er Verpackung das Anbringen der mit diesen 
Waren unmittelbar in Berührung stehenden 
Hülle zu verstehen ist. Darüber hinaus kann der 
Bundesminister für soziale Verwaltung nach An­
hören. der gesetzlichen Interessenvertretungen 
der Dienstnehmer und der Dienstgeber .und der 
in Betracht kommenden Heimarbeitskommis­
sionen im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie für 
Erzeugungszweige, in denen sich aus der Art 
der Herstellung, Bearbeitung, Verarbeitung oder 
Verpackung von Waren· eine Gefährdung des 
Lebens oder der Gesundheit der mit Heim­
arbeit Beschäftigten oder der Verbraucher der 
Waren ergibt, durch Verordnung Heimarbeit 
verbieten oder besondere Vorschriften für die 
Vergabe oder Verridttung von Heimarbeit er­
lassen." 
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20. § 18 Abs; 2 hat·zu lauten: 

,,(2) Das Feiertagsentgelt ist in Form eines 
Zuschlages zu den erzielten Arbeitsentgelten ein­
schließlich allfälliger gezahlter Urlaubsentgelte 
und allfälliger Entgelt~ gemäß § 27, jedoch aus~ 
schließlich der Unkostenzuschläge, zu leisten." 

21. Dem § 18 Abs. .2 ist nachstehender 
Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Der Zuschlag. gemäß Abs. 2 beträgt 
4 v. H. Für die Angehörigen der evangelischen 
Kirchen AB und HB, der Altkatholischen Kirche 
und der Methodistenkirche beträgt der Zuschlag 
4 1/3 .v. H. Er darf in das Arbeitsentgelt nicht 
einbezogen werden. Das Feiertagsentgelt ist 
jeweils bei der ersten Entgeltzahlung nach dem 
15. März und nach dem 15. September abzu­
rechnen und auszuzahlen; endet das Heim­
arbeitsverhältnis früher, so ist das Feiertags­
entgelt bei der letzten Entgeltzahlung abzu­
rechnen und auszuzahlen." 

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit von 
einem Träger der Sozialversicherung, dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung ge­
mäß § 12 Abs. 4 des Opferfürsorgegesetzes, 
BGBl. Nr. 183/1947, einem Landesinvaliden­
amt .oder einer Landesregierung auf Grund eines 
Behindertengesetzes auf. deren Rechnung bewil­
lig.t oder angeordnet wurden, sind unbeschadet 
allfälliger Zuzahlungen durch den Versicherten 
(Beschädigten) der Arbeitsverhinderung gemäß 
'Abs. 1 gleichzuhalten. ' 

(3) Bei wiederholter Arbeitsverhinderung 
durch Krankheit (Unglücksfall) innerhalb eines 
Arbeitsjahres besteht ein Anspruch auf Fort­
zahlung des. Entgeltes nur insoweit, als die 
Dauer des Anspruches gemäß Abs. 1 noch nicht 
erschöpft ist. Durch Arbeitsunterbrechungen, die 
nicht länger als jeweils 60 Tage dauern, wird 
das Arbeits;ahr nicht unterbrochen. 

(4) Wird ein gemäß Abs. 1 regelmäßig be­
schäftigter Heimarbeiter durch Arbeitsunfall 
oder Berufskrankheit im Sinne der Vorschriften 

.. ..' über die gesetzliche Unfallversicherung an der 
22. Im § 22 Abs. 5 sxnd die Worte "allfalhg Leistung seiner Arbeit verhindert, ohne daß er 

gezahlte Krankenentgelte" durch die Worte. die Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe 
"Entgelte gemäß § 27" zu ersetzen. Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält er 

23. ·In der überschrift sowie im ersten Satz 
des § 25 ist jeweils das Wort "Abrechnungs­
buch" durch das Wort "Abrechnungsnachweis" 
:zu ersetzen. 

24. Im § 26 Abs. 3 letzter Satz ist das Wort 
"Abrechnungsbuch" durch das Wort "Abrech­
nungsnachweis" zu ersetzen. 

seinen Anspruch auf das Entgelt. ohne Rück­
sicht auf andere Zeiten einer Arbeitsverhinde­
rung unter den Voraussetzungen und in dem 
Ausmaß, als eine solche Leistung für die Be­
triebsarbeiter des betreffenden Erzeugungs­
zweiges durch Gesetz oder Kollektivvertrag vor­
gesehen ist. 

(5) In Abs. 2 genannte Aufenthalte, die wegen 
eines Arbeitsunfalles oder einer B~rufskrank­
heit bewilligt oder angeordnet werden, sind 
einer Arbeitsverhinderung gemäß Abs. 4' gleich-

25. Der dritte Abschnitt des III. Hauptstückes zuhalten. 
·s·amt überschrift hat zu lauten: 

,;Entgeltfortzahlung bei Arbeitsverhinderung 

§ 27. (1) Ist ein Heimarbeiter, der bei einer 
Person, die Heimarbeit vergibt, in den letzten 
13 Wochen durch mindestens drei Wochen oder 
·in den letzten 39 Wochen durch mindestens 
13 Wochen oder in den' letzten 78 Wochen 
durch mindestens 26 Wochen beschäftigt war, 
durch Krankheit (Unglücksfall) an der Leistung 
'seiner Arbeit verhindert, ohne daß er die Ver­
hinderung vorsätzlich oder durch grobe Fahr­
lässigkeit herbeigeführt hat, so behält er seinen 
Anspruch auf das Entgelt unter den Voraus-

.:setzungen und in dem Ausmaß, als eine solche 
Leistung für die Betriebsarbeiterdes betreffen­
den Erzeugungszweiges durch Gesetz oder Kol­
lektivvertrag vorgesehen ist. 

(2) Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufent­
·halte in Heil- und Pflegeanstalten, Rehabili­
~ationszentren und Rekonvaleszentenheimen, 
.aie aus Gründen der Erhaltung, Besserung oder 

(6) Die Leistungen für die in Abs. 2 genann­
ten Aufenthalte gelten auch dann als auf Rech­
nung einer in Abs. 2 genannten Stelle erbracht, 
wenn hiezu ein Kostenzuschuß mindestens in 
der halben Höhe der gemäß § 45 Abs. 1 lit. a 
ASVG geltenden Höchstbeitragsgrundlage für 
jeden Tag des Aufenthaltes gewährt wird. 

(7) Für die Bemessung der Dauer der An­
sprüche gemäß Abs. 1, 2, 4 und 5 sind Be­
schäftigungszeiten bei demselben Auftraggeber, 
die keine längere Unterbrechung als jeweils 
60 Tage aufweisen, zusammenzurechnen. Diese 
Zusammenrechnung unterbleibt jedoch, wenn 
der Heimarbeiter das Beschäftigungsverhältnis 
ohne wichtigen Grund vorzeitig auflöst. 

(8) Das fortzuzahlende Entgelt beträgt für 
jeden Werktag ein Sechstel des durchschnitt­
lichen Wochenverdienstes der letzten 13 Wo­
chen, in denen der Heimarbeiter Arbeitsauf­
träge vom Auftraggeber erhalten hat. Bei der 
Berechnung des Wochenverdienstes sind die 
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Unkostenzuschläge nicht zu berücksichtigen. 26. Nach § 27 ist folgender Abschnitt 4 em-
Durch Heimarbeitsgesamtvertrag oder Heim- zufügen: 
arbeitstarif kann eine andere Berechnungsart 
vorgesehen werden. 

(9) Der Heimarbeiter ist verpflichtet, ohne 
Verzug die Arbeitsverhinderung dem Auftrag­
geber bekanntzugeben und auf Verlangen des 
Auftraggebers, das nach angemessener Zeit wie­
derholt werden kann, eine Bestätigung des zu­
ständigen Krankenversicherungsträgers oder 
eines Gemeindearztes über Beginn, voraussicht­
liche Dauer und Ursache der Arbeitsunfähigkeit 
vorzulegen. Diese Bestätigung' hat einen Ver­
merk darüber zu enthalten, daß dem zuständi­
gen Krankenversicherungsträger eine' Arbeits­
unfähigkeitsanzeige mit Angabe über Beginn, 
voraussichtliche Dauer und Ursache der Arbeits­
unfähigkeit übermittelt wurde. 

(10) Wird der Heimarbeiter durdt den Kon­
trollarzt ,des zuständigen Krankenversicherungs­
trägers für arbeitsfähig erklärt,' so ist der 
Auftraggeber von diesem Krankenversicherungs­
träger über die Gesundschreibung sofort zu ver­
ständigen. Diese Pflicht zur Verständigung be­
steht auch, wenn sich der Heimarbeiter ohne 
Vorliegen eines wichtigen Grundes der für ihn 

"A b s c h n i t t 4 

U r lau b s z u s c h u ß und W e ihn ach t s-
remuneration 

§ 27 a. (1) Heimarbeiter haben Anspruch auf 
Urlaubszuschuß und Weihnachtsremuneration 
unter den Voraussetzungen und in dem Aus­
maß, als solche Leistungen in dem für Betriebs­
arbeiter 'des betreffenden Erzeugungszweiges 
geltenden 'Kollektivvertrag vorgesehen sind. 
Werden diese Leistungen im Kollektivvertrag 
in Wochenlöhnen berechnet, so gebührt dem 
Heimarbeiter für jeden dem Betriebsarbeiter zu­
stehenden Wochenlohn ein Zuschlag von 2. v. H., 
der im Ahrechnungszeitraum erzielten Arbeits­
entgelte einschließlich allfällig gezahlter Urlaubs­
entgelte, Feiertagsentgelte und Entgelte gemäß 
§ 27, jedoch ausschließlich der Unkostenzu­
schläge. Ist in dem betreffenden Erzeugungszweig 
kein Kollektivvertrag, wirksam, so können Re­
gelungen über die Gewährung eines Urlaubszu­
schusses oder einer Weihnachtsremuneration 
durch Heimarbeitsgesamtvertrag oder Heim­
arbeitstarif getroffen werden. 

vorgesehenen ärztlichen Untersuchung beim zu- (2) Der Urlaubszuschuß ist jeweils bei Ur-
ständigen Krankenversicherungsträger nicht laubsantritt für den Urlaubszeitraum (§ 20 
unterzieht. Abs. 2) abzurechnen und auszuzahlen. Die 

(11) In den Fällen des Abs. 2 und 5 hat der Weihnachtsremuneration ist zu dem für Be­
Heimarbeiter eine Bescheinigung über die Be- triebsarbeit~r. de.s ,Erz.eugungszweiges vor~e­
willigung oder Anordnung sowie über den Zeit-. seh.enen !,alhgkeltStermm bzw. zu. dem .Im 
punkt des in Aussicht genommenen Antrittes He~marbeltsgesamtvert.rag oder Helmarbelts­
und die Dauer des die Arbeitsverhinderung be- tanf festgesetzten ZeItpunkt. abzur~chnen .. un~ 
gründenden Aufenthaltes vor dessen Antritt a~szuzahlen: En~et .das Helm~rbeltsverhaltms 
vorzulegen früher, so smd dIe alIquoten TeIle des Urlaubs-
12' .... zuschusses und der Weihnachtsremuneration bei 

( ). Kommt der HeImarbeIter emer se~ner der letzten Entgeltzahlung abzurechnen und 
VerpflIchtungen nach Abs. 9 oder Abs. 11 mcht auszuzahlen. 
nach, so verliert er für die Dauer der Säumnis 
den Anspruch auf Entgelt. Das gleiche gilt, 
wenn sich der Heimarbeiter ohne Vorliegen 
eines wichtigen Grundes der für ihn vorge­
sehenen ärztlichen Untersuchung beim zustän­
digenKrankenversicherungsträger nicht unter­
zieht. 

(13) Wird das Heimarbeitsverhältnis während 
einer Arbeitsverhinderung durch Krankheit 
oder Unglücksfall sowie durch 'Arbeitsunfall 
oder, Berufskrankheit vom Auftraggeber ohne 
Vorliegen eines wichtigen vom Heimarbeiter 
verschuldeten' Grundes gelöst oder vom Heim­
arbeiter aus einem wichtigen, Grund vorzeitig 
gelöst, so bleibt der Anspruch auf Fortzahlun'g 
des Entgelts für die in Abs. 1 und 4 vorgesehene 
Dauer bestehen, wenngleich das Heimarbeits­
verhältnis früher endet. Zeiten nach Beendi­
gung des Heimarqeitsverhältnisses, in denen ein 
Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts besteht, 
gelten nicht als Arbeitsunterbrechungen 1m 
Sinne der Abs. 3 und 7." 

(3) Für Zwischenmeister und Mittelspersonen 
können durch Heimarbeitsgesamtvertrag oder 
Heimarbeitstarif als Urlaubszuschuß und' Weih­
nachtsremuneration Zuschläge zu den jeweils er­
zielten Arbeitsentgelten einschließlich der Feier­
tagsentgelte und Urlaubsentgelte, jedoch aus­
schließlich der Unkostenzuschläge, festgesetzt 
werden, die das' Ausmaß des Urlaubszuschusses 
und ' der Weihnachts remuneration für die Be­
triebsarbeiter des betreffenden Erzeugungs­
zweiges im Durchschnitt nicht übersteigen dür­
fen. Die Regelung hat auch, den Zeitpunkt der' 
Auszahlung zu enthalten." 

,27. § 28 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,,(4) Ist zur Gewährleistung einer zweckent­
sprechenden Tätigkeit die Errichtung einer be­
sonderen Heimarbeitskommission bei einem 
anderen Einigungsamt als beim Einigungsamt 
Wien erforderlich, so hat der Bundesminister 
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für soziale Verwaltung nach Anhörung der ge­
setzlichen Interessenvertretungen der Dienst­
nehmer und der Dienstgeber durch Verordnung 
die erforderliche Regelung zu treffen." 

28. § 28 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) Das Nähere über den fachlichen Wir­
kungsbereich. der einzelnen Heimarbeitskom­
missionen wird vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung durch Verordnung bestimmt." 

29. § 29 Abs. 1 lit. c hat zu lauten: 

"c) Beschlüsse im Sinne des § 14 Abs. 3 zu 
fassen;" 

30. § 30 Abs. 4 erster Satz hat zu lauten: 

"Der Vorsitzende und seine Stellvertreter 
werden vom Bundesminister für soziale Ver­
waltung auf Grund eines gemeinsamen Vor­
schlages des österreichischen Arbeiterkammer­
tages, des österreichischen Gewerkschaftsbundes 
und der Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft bestellt." 

31. Im § 30 Abs. 5 erster Satz sind die 
Worte "Bundesministerium für soziale Ver­
waltung" durch die Worte "Bundesminister für 
soziale Verwaltung" zu ersetzen. 

32. Im § 30 Abs. 6 sind die Worte "das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung" 
durch die Worte "der Bundesminister für soziale 
Verwaltung" zu ersetzen. 

33. § 31 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Vorsitzenden, Stellvertreter und Mit­
glieder werden gemeinsam für eine Amtsdauer 
von fünf Jahren berufen. Das Amt von Vor­
sitzenden, Stellvertretern und Mitgliedern, die 
innerhalb der allgemeinen fünf jährigen Amts­
dauer berufen werden, endet mit deren Ablauf. 
Sie haben bei Ausscheiden infolge des Ablaufes 
der allgemeinen Amtsdauer ihr Amt bis zur 
Wiederbesetzung auszuüben. Wiederbestellung 
ist zulässig. Die Mitglieder haben vor Antritt 
ihres Amtes dem Vorsitzenden (Stellvertreter) 
durch Handschlag die gewissenhafte und un­
parteiische Ausübung des Amtes zu geloben." 

34. § 31 Abs. 3 hat zu laut~n: 

,,(3) Der Bundesminister für soziale Ver­
waltung hat einen Vorsitzenden, einen Stell­
vertreter oder ein Mitglied seines Amtes zu ent­
heben, wenn ein der Bestellung entgegenstehen­
des . gesetzliches . Hindernis bekannt wird oder 
wenn der Betreffende sich einer groben Ver-
1etzung oder dauernden Vernachlässigung seiner 
Amtspflichten schuldig gemacht hat. Ein Mit­
glied ist auch darin zu entheben, we~n in seiner 
Berufstätigkeit eine Anderung' eintritt, durch 

die es nicht mehr geeignet erscheint, die Interes­
sen jener Gruppe wahrzunehmen, zu deren Ver­
tretung es bestellt . wurde. Der Bundesminister 
für soziale Verwaltung kann ferner einen Vor­
sitzenden, einen Stellvertreter oder ein Mit­
glied auf begründeten Antrag der Stelle, auf 
deren Vorschlag die Bestellung erfolgte, seines 
Amtes entheben; zugleich mit dem Antrag auf 
Enthebung ist ein neuer Besetzungsvorschlag 
zu erstatten." 

35. § 32 hat zu lauten: 

,,(2) Den Vorsitz im Senat führt der Vor­
sitzende (Stellvertreter) der. Heimarbeitskom­
,mission. Er hat in den Senat zu berufen: 

a) wenn es sich um Angelegenheiten handelt, 
die Ansprüche der Heimarbeiter betreffen, 
mindestens je zwei Mitglieder mit Stimm­
recht aus der Gruppe der Auftraggeber 
und aus der Gruppe der Heimarbeiter 
sowie als Mitglieder mit beratender 
Stimme je ein Mitglied aus der Gruppe 
der Zwischenmeister und aus der Gruppe 
der Mittelspersonen und mindestens ein 
Mitglied aus der Gruppe der Fachleute; 

b) wenn es sich um Angelegenheiten han­
delt, die Ansprüche der Zwischenmeister 
betreffen, mindestens je zwei . Mitglieder 
mit Stimmrecht aus der Gruppe der Auf­
traggeber und aus der Gruppe der Zwi­
schenmeister sowie mindestens je ein Mit­
glied mit beratender Stimme. aus der 
Gruppe der Heimarbeiter und aus der 
Gruppe der Fachleute. An Stelle der Mit­
glieder aus der Gruppe der Zwischen­
meister treten solche aus der Gruppe der 
Mittelspersonen, wenn es sich um Ange­
legenheiten handelt, die Ansprüche der 
Mittelspersonen betreffen. 
Bei der Auswahl der Mitglieder inner­
halb der einzelnen Gruppen ist jeweils 
auch darauf Bedacht zu nehmen, daß die 
Erzeugungszweige, für die der Senat eine 
Regelung treffen soll, tunlichst vertreten 
sind." 

36. § 32 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Die Senate sind verhandlungs- und be­
schlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden oder 
dessen Stellvertreter von jeder stimmberech­
tigten Gruppe mindestens zwei Mitglieder an­
wesend sind." 

37. Im § 33 Ahs. 1 ist nach dem letzten Satz 
der folgende Satz anzufügen: 

"Der Vorsitzende darf sich der Stimme nicht 
enthalten." 
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38. Im § 34 Abs. 1 dritter Satz sind die 
Worte "einen Vorschlag" durch die Worte "sei­
nen Vorschlag" zu ersetzen. 

39. § 34 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Im Beschluß sind der Inhalt, der Gel­
tungsumfang, der Beginn der Wirksamkeit und 
die Geltungsdauer des Heimarbeitstarifes festzu­
setzen. Enthält ein Heimarbeitstarif m~stimmun­
gen, wonach die Höhe des Entgelts bzw. die 
Höhe allfälliger Sonderzahlungen den für Be­
triebsarbeiter des betreffenden Erzeugungs­
zweiges vorgenommenen kollektivvertraglichen 
Abänderungen anzugleichen sind, so kann als 
Beginn der Wirksamkeit des Heimarbeitstarifes, 
in dem die Angleichung beschlossen wird, der 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des die Abände­
rung für Betriebsarbeiter enthaltenden Kollek­
tivvertrages festgesetzt werden." 

40. Im § 36 Abs. 2 zweiter Satz sind die 
Worte "einen Vorschlag" durch die Worte 
"seinen Vorschlag" zu ersetzen. 

41. Im § 37 Abs. 1 zweiter Satz sind die 
Worte "einen Vorschlag" durch die Worte 
"seinen Vorschlag" zu ersetzen. 

42. Im § 39 Abs. 4 sind an die Stelle der 
Worte "Bundesministerium für Justiz" die 
Worte "Bundesminister für Justiz" und an die 
Stelle der Worte "Bundesministerium für soziale 
Verwaltung" die Worte "Bundesminister für 
soziale Verwaltung" zu setzen. 

43. a) Im § 39 Abs. 5 erster Satz sind die 
Worte "Bundesministerium für soziale Ver­
waltung" durch die Worte "Bundesminister für 
soziale Verwaltung" zu ersetzen. 

b) Im § 39 Abs. 5 letzter Satz sind die Worte 
"das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung" durch die Worte "der Bundesminister 
für soziale Verwaltung" zu ersetzen. 

44. Im § 41 sind an die Stelle der Worte 
"Bundesministerium für soziale Verwaltung" 
die Worte "Bundesminister für soziale Verwal­
tung" zu setzen. 

45. Im § 43 Abs. 2 hat der erste Satz zu 
lauten: 

"Zum Abschluß von Heimarbeitsgesamtver­
trägen sind kollektivvertragsfähige juristische Per­
sonen befugt." 

46. Im § 46 Abs .. 1 hat der letzte Halbsatz 
des ersten Satzes zu lauten: 

"bei jeder fachlich zuständigen Heimarbeits­
kommission zu hinterlegen." 

47. § 51 hat zu lauten: 

"Auftraggeber, Zwischerimeister, Mittelsper­
sonen und Heimarbeiter sind verpflichtet, über 
alle die Arbeits- und Lieferungsbedingungen be­
rührenden Fragen den Ar'beitsinspektoraten, den 
Heimarbeitskommissionen, den Entgeltberech­
nungsausschüssen und der Berufungskommission 
sowie deren Organen Auskunft zu geben, auf 
Verlangen in Ausgabe- und Abrechnungsnach-/ 
weise und sonstige für die Entgeltermittlung 
notwendige Unterlagen Einsicht zu gewähren 
und, sofern es erforderlich ist, diese sowie Ar­
beitsstücke und Stoffproben vorzulegen." 

48. Im § 52 Abs. 2 ist das Wort "Kranken­
entgelt" durch die Worte "Entgelt gemäß § 27" 
zu ersetzen.' 

49. Im § 54 Abs. 1 ist das Wort "empfind­
liche" durch das Wort ,,~rhebliche" zu ersetzen. 

50. § 54 Abs. 3 letzter Satz hat zu lauten: 

"Im übrigen gelten die Bestimmungen des § 9 
des Arbeitsipspektionsgesetzes 1974, BGBl. 
Nr. 143, in der jeweils geltenden Fassung sinn­
gemäß." 

51. Im § 54 Abs. 4 ist das Wort "Kranken­
entgelt" durch die Worte "Entgelt gemäß §27" 
zu ersetzen. 

52. Im § 55 ist das Wort "Krankenentgelte" 
durch die Worte "Entgelte gemäß § 27" zu er­
setzen. 

53. Im § 56 ist das Wort "Krankenentgelte" 
durch die Worte "Entgelte gemäß § 27" zu er­
setzen. 

54. In der überschrift sowie im Text des 
§ 57 ist jeweils das Wort "Arbeiterschutzbestim­
mungen" durch das Wort "Arbeitnehmerschutz­
bestimmungen" zu ersetzen. 

55. Nach§ 58 ist ein § 58 a einzufügen, der 
samt überschrift zu lauten hat: 

"Ver f. all s f r ist für Z w i s ehe n­
meister 

Alle Ansprüche eines Zwischenmeisters aus 
emem Heimarbeitsverhältnis müssen bei· son­
stigem Verfall innerhalb eines Jahres nach Lie­
ferung gegenüber dem Auftraggeber schriftlich 
geltend gemacht werden'" 

56. Die überschrift des§ 61 hat zu laute.n: 

"Ver s c h wie gen h e i t s p f 1 ich t" 
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57. § 61 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

"Aus wichtigen Gründen können die im 
Abs. 1 genannten Personen für, einen bestimm­

, ten Fall von der Verpflichtung zur Verschwie~ 
genheit entbunden werden." 

58. § 62 mit der überschrift "Anwendung 
des A VG 1950" entfällt. 

59. '§ 63 hat zu lauten: 

"Die in Verfahren nach diesem Bundesgesetz 
erforderlichen Schriften und Amtshandlungen 
sind von den Stempelgebühren und den Bundes­
Verwaltungsabgaben befreit." 

60. § 64 hat zu lauten: 

"Personen, die den Vorschriften dieses Bun­
desgesetzes oder einer auf Grund dieses Bundes­
gesetzes erlassenen Vorschrift (Verordnungen 
oder Bescheide) zuwiderhandeln, sind, sofern 
die Tat nicht nach anderen Vorschriften stren­
ger zu bestrafen ist, von der Bezirksverwal­
tungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 15.000 S, 
im Wiederholungsfalle von 1000 S bis 30.000 S 
zu bestrafen. In gleicher Weise ist zu bestrafen, 
wer sich einer erheblichen oder wiederholten 
Unterentlohnung (§ 52 Abs. 2) schuldig macht. 
Verstöße gegen § 14 Abs. 1 sind, sofern die 
Tat nicht nach anderen Vorschriften strenger 
zu bestrafen ist, von der Bezirksverwah:ungs­
behörde mit Geldstrafe bis zu 50.000 S zu be­
strafen. Die Verjährungsfrist im Verwaltungs­
strafverfahren (§ 31 Abs. 2 VStG 1950, BGBL 
Nr. 172) beträgt sechs Monate." 

61. § 73 hat zu lauten: 

"Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist hinsichtlich der §§ 24, 39 Abs. 4, 58 a, 61 
Abs. 2, soweit die Entbindung von der Ver­
schwiegenheitspflicht des Vorsitzenden (Stellver­
treters) der Berufungskommission in Frage 
kommt, der Bundesminister für Justiz, hin­
sichtlich des § 63 der Bundesminister für Finan­
zen, hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung betraut." 

Artikel 11 

Artikel III 

Durch das Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
bleibt der Begriff des regelmäßig beschäftig­
ten Heimarbeiters (§ 27 des Heimarbeits­
gesetzes 1960) hinsichtlich der §§ 49 Abs. 1, 
50 Abs. 2, 52 Abs. 1, 117 Abs. 4, 124 Abs. 6, 
125 Abs. 3 und 126 Abs. 4 des Arbeitsver­
fassungsgesetzes, BGBl: Nr. 2211974, unbe­
rührt. 

Artikel IV 

Das Allgemeine . Sozialversicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung der Bun­
desgesetze BGBl. Nr. 266/1956, BGBl. Nr. 171/ 
1957, BGBl. Nr. 294/1957, BGBl. Nr. 157/1958, 
BGBl. Nr. 293/1958, BGBl. Nr. 65/1959, BGBl. 
Nr. 290/1959, BGBl. Nr. 87/1960, BGBl. 
Nr. 168/1960, BGBl. Nr. 294/1960, BGBL 
Nr.13/1962, BGBI.. Nr. 85/1963, BGBL 
Nr. 184/1963, BGBl. Nr. 253/1963, BGBl. 
Nr. 320/1963, BGBl. Nr. 30111964, BGBI. 
Nr. 8111965, BGBL Nr. 96/1965, BGBL 
Nr. 220/1965, BGBL Nr. 309/1965, BGBI. 
Nr. 168/1966, BGBl. Nr. 67/1967, BGBL 
Nr. 201/1967, BGBL Nr. 6/1968, BGBL 
Nr. 282/1968, BGBL Nr. 17/1969, BGBL 
Nr. 446/1969, BGBL Nr. 385/1970, BGBL 
Nr. 37311971, BGBL Nr. 473/1971, BGBL 
Nr. 162/1972, BGBL Nr. 31/1973, BGBL 
Nr. 23/1974 und BGBL Nr. 775/1974 wird 
geändert wie folgt: 

§ 51 Abs. 1 Z. 1 lit. b hat zu lauten: 
"b) für Dienstnehmer, die unter den Geltungs­

bereich des Entgeltfortzahlungsgesetzes fal­
len, für Dienstnehmer, die gemäß § 1 Abs. 3 
des Entgeltfortzahlungsgesetzes davon aus­
genommen sind und zur Pensionsversiche­
rung der Arbeiter gehören, für alle Ver­
sicherten, auf die Art. 11, 111 oder IV des 
Entgdtfortzahlungsgesetzes anzuwenden ist, 
sowie für Heimarbeiter für die Zeit vom 
Beginn des Beitragszeitraumes Juli 1975 bis 
zum Ende des Beitragszeitraumes Dezem-
ber 1976 ..................... 6'3 v. H. 
ab Beginn des Beitragszeitraumes 
Jänner 1977 .................. 6'0 v. H. 

Artikel V 

Weitergelten von Vorschriften Inkrafttreten und Vollziehung 

Die auf Grund des § 17 des Heimarbeits- (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1975 
gesetzes, BGBL Nr. 66/1954, in der Fassung in Kraft. 
der Kundmachung der Bundesregierung vom (2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes-
21. Juni 1960, BGBI! Nr. 105/1961, erlassene gesetzes tritt die Verordnung des Bundesmini­
Verordnung des Bundesministeriums für soziale steriums für soziale Verwaltung vom 10. No­
Verwaltung. vom 1. Oktober 1957, BGBL vember 1956, BGBL Nr. 227, womit Heimarbeit 
Nr. 226, womit Heimarbeit in gewissen Er- in gewissen Erzeugungszweigen aus Gründen des 
zeugungszweigen aus Gründen des Dienstneh- Verbraucherschutzes verboten wird, außer 

. merschutzes verb~ten wird, .bleibt bis zu einer Kraft. 
Neuregelung im bisherigen Umfang als Bundes- (3) Die Amtsdauer der im Zeitpunkt des 
gesetz in Geltung.: Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestellten 
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. Vorsitzenden (Stellvertreter) und Mitglieder der 
, Heimarbeitskommissionen sowie der Beisitzer 

der Berufurtgskommission für Heimarbeit 
endet mit 31. Dezember 1975. 

(4) Im Arbeitsjahr, in das der Geltungsbeginn 
dieses Bundesgesetzes fällt, sind auf die An­
spruchsdauer gemäß Art. I Z. 25 Zeiten, für 
die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
volles oder Teilentgelt für Arbeitsverhinderun­
gen wegen Krankheit (Unglücksfall), Arbeits­
unfall oder Berufskrankheit bezogen wurde, 
zur Hälfte anzurechnen. 

(5) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist hinsichtlich Art. I Z. 55, Z. 57, soweit die 
Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht 
des Vorsitzenden (Stellvertreters) der Be­
rufungskommission in Frage kommt, der Bun­
desminister für Justiz, hinsichtlim Art. I Z. 59 
der Bundesminister für Finanzen, hinsimtlim 
Art. 11 der Bundesminister für soziale Ver­
waltung im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie, im 
übrigen der Bundesminister für soziale Ver­
waltung betraut. 

Erläuterungen 

Die wirtsmaftliche und temnisme Entwick­
lung der letzten Jahre hat Struktur und Umfang 
der· Beschäftigung in der Heimarbeit stark ver­
ändert. Die in den traditionellen Heimarbeits­
zweigen, wie Herstellung von Oberbekleidung 
und Wäsche sowie Verarbeitung von Textilien, 
festzustellende starke Abnahme der gemeldeten 
Heimarbeiter konnte durch Zunahme der Heim­
arbeit in anderen Branchen, wie in der Metall­
und Elektroindustrie, nicht aufgewogen werden, 
sodaß sich insgesamt ein Rückgang der Heim­
arbeit ergab. Ebenso auffallend ist die Abnahme 
der Zahl der Zwischenmeister, die zum Großteil 
auf die schwierige wirtschaftlime Situation dieser 
arbeitstechtlimen Sondergruppe zurückzuführen 
ist. Die erhöhte Inanspruchnahme der Arbeits­
kräftereserven in den letzten Jahren führte 
zu einem Ansteigen der Zahl jener Personen, die 
Arbeiten, die im Betrieb von Angestellten 
durchgeführt werden, in Heimarbeit verrimten. 
Diese Personen fallen allerdings nur zum Teil 

Smutz der Heimarbeiter effektiver gestaltet und 
insbesondere die Durchsetzung ihrer Ansprüche 
unter Berücksichtigung der administrativen Er­
fordernisse einer modernen Wirtschaft gewähr­
leistet werden, doch wird die Anpassung des 
Abrechnungsbuches an die Bedürfnisse neuer 
Lohnverrechnungsformen der Wirtschaft auch 
eine Entlastung der Auftraggeber mit sich 
bringen. 

Die Klärung der arbeitsrechtlichen Stellung 
von Personen, die Angestelltentätigkeiten in 
eigener Wohnung verrichten und durch den der­
zeitigen Geltungsbereich des Heimarbeits­
gesetzes nicht erfaßt werden - wodurch vor 
allem ihr sozialversicherungsrechtlicher Schutz 
in Frage gestellt ist -j wurde bis zu einer 
Neuregelung des Geltungsbereiches des Ange­
stelltengesetzes zurückgestellt. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Ent­
wurfes wird bemerkt: 

unter den Geltungsbereich des Heimarbeits- Zu Artikel I 
gesetzes, dann nämlich, wenn ihre Tätigkeit als 
Herstellung, Bearbeitung oder Verarbeitung von Zu Z. 1, 3, 5, 6 und 9: 
Waren eingestuft werden kann. Unter den "im Betrieb Beschäftigten" sind 

Durch den vorliegenden Entwurf einer No- . alle Personen zu verstehen, die im Gegensatz 
velle zum Heimarbeitsgesetz 1960 soll die zu den Heimarbeitern nimt in ihrer Wohnung 
arbeitsrechtliche Stellung des geschützten Per- oder in einer selbstgewählten Arbeitsstätte, son­
sonenkreises jener der Betriebsarbeiter, die in dern im Betrieb des Auftraggebers an dem 
letzter Zeit wesentliche Verbesserungen erfuhr, ihnen von diesem zugewiesenen Arbeitsplatz 
angeglichen werden, wozu vor allem die Bestim- arbeiten. Im Hinblick auf die Knderung des 
mungen über die Entgeltfortzahlung im Krank- § 15 erscheint sowohl die bisherige Beschrän­
heitsfall dienen. Darüber hinaus trachtet der kung auf Betriebe der Zwismenmeister als aum 
Entwurf durm eine Reihe von Bestimmungen auf die der Gewerbeordnung unterliegenden 
den geänderten Beschäftigungs- und Struktur- Arbeitnehmer entbehrlim. 
verhältnissen in der Heimarbeit Remnung zu 
tragen; dazu zählen u. a. die neuen Vorschriften 
über die Ausgabe . und die Ablieferung der 
Heimarbeit und über das Abrechnungsbum. Da­
durch soll zwar in erster Linie der arbeitsrechtliche 

Zu Z. 2: 

Die in einer Entscheidung der Berufungs­
kommission für Heimarbeit vertretene Auf­
fassung, Gebietskörperschaften, die z. B. Ar-

2 
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beitskleidung für ihre Arbeitnehmer direkt von 
Zwischenmeistern herstellen lassen, seien auch 
dann Auftraggeber im Sinne des § 2 Abs. 1 
lit. c des Heimarbeitsgesetzes, wenn sie diese 
Waren nicht verkallfen, soll durch diese Be­
stimmung bestätigt werden. 

Zu Z. 4:-

Die in zahlreichen Gesetzen enthaltene Gleich­
stellung des Lebensgefährten mit dem Ehegatten 
soll auch in diesem Gesetz vorgenommen wer­
den. Bei der Beurteilung, ob eine Lebensgemein­
schaft vorliegt, wird von der im ASVG ge­
forderten mindestens zehnmonatigen Dauer des 
Zusammenlebens _ auszugehen sein. 

Zu Z. 10, 12 und 13: 

Diese Bestimmungen sollen sicherstellen, daß 
dem mit Heimarbeit Beschäftigten der volle 
Wortlaut der gesetzlichen Arbeitsbedingungen 
zur Kenntnis gebracht wird. 

Auftraggeber, wenn er den Heimarbeiter von 
der Krankenversicherung abmeldet, diesem un­
verzüglich eine Durchschrift der Abmeldung zu 
übermitteln hat. Die Nichteinhaltung dieser 
Bestimmung, die sich als bloße Ordnungs vor­
schrift darstellt, kann zwar keinerlei zivilrecht­
liche Folgen nach sich -ziehen, unterliegt jedoch 
selbstverständlich der Strafdrohung des § 64. 

Zu Z. 15 und 16: 

In der Praxis verursacht die Durchsetzbarkeit 
der Bestimmungen über das Abrechnungsbuch 
~rotz der bereits im Jahre 1959 erfolgten No­
vellierung große Schwierigkeiten. Diese sind 
einerseits auf den großen Umfang der Eintra­
gungen über die ausgegebenen Arbeitsstücke 
bzw. über die Arbeitsvorgänge, andererseits auf 
die Form des Abrechnungsbuches zurückzu­
führen, die weder den Erfordernissen eines 
modernen Geschäftsbetriebes noch der Tatsache, 
daß die Heimarbeit vielfach zugestellt bzw. die 
fertiggestellte Ware abgeholt wird, voll Rech~ 

Zu Z. 11: nung trägt. Der letztgenannte Umstand führt 
Die Praxis hat gezeigt, daß Heimarbeiter in in vielen Fällen dazu, daß für einen Heim­

der Regel nicht wissen, daß die Vollversicherung arbeiter zwei Abrechnungsbücher gleichzeitig 
nach dem ASVG an das Erreichen einer be- geführt werden, in die abwechselnd einge­
stimmten Entgelthöhe - der sogenannten Ge- tragen wird. .Nbgesehen davon, daß diese 
ringfügigkeitsgrenze - gebunden ist, sondern Vorgangsweise den Vorschriften des Heim­
vielmehr annehmen, daß die bloße Tatsache arbeitsgesetzes widerspricht, wird die ordnungs­
ihrer Beschäftigung den vollen sozialversiche- _ gemäße Kontrolle dadurch unmögli<h gemacht. 
rungsrechtlichen Schutz garantiert. Der Hinweis Um eine Kontrollmöglichkeit zu schaffen, die 
auf die jeweils geltende Geringfügigkeitsgrenze von den zur überwachung berufenen Behörden 
des ASVG in den Arbeits- und Lieferungsbedin- auch tatsächlich wahrgenommen und von den 
gungen soll die Heimarbeiter in die Lage ver- Auftraggebern als tragbar angesehen werden 
setzen, bei Absinken unter diese Grenze die kann, enthält der Entwurf folgende Grundsätze 
Frist zur freiwilligen Weiterversicherung zu für den Inhalt und die Verwendung des Ab­
wahren. rechnungsnachweises: Die Ausgabe- und Ab­

Zu Z. 14: 

Aus Gründen der Ordnung und der besseren 
überprüfbarkeit soll die Abrechnung kalender­
monatlich durchgeführt werden. Da auf die 
Festsetzung eines bestimmten Monatstages für 
die Abrechnung und Auszahlung verzichtet 
wurde, wird der Auftraggeber in der Lage sein, 
diese auch in übereinstimmung mit den Bei­
tragszeiträumen der Sozialversicherung (Kalen­
dermonat, vier oder fünf Wochen) vorzu­
nehmen. 

Gibt der Auftraggeber, ohne das Beschäfti­
gungsverhältnis ausdrücklich zu beenden, an 
einen sozialversiilierungspflichtigen Heimarbei­
ter keine Heimarbeit aus, so ist dieser häufig 
im unklaren darüber, ob bzw. wann seine 
Pflichtversicherung beendet wurde. Unterbleibt 
die Ausgabe der Heimarbeit für längere Zeit, 
so läuft der Heimarbeiter Gefahr, die Frist 
zur freiwilligen Weiterversicherung in der Kran­
kenversicherung zu versäumen. Aus diesen Er­
wägungen -wird in Abs. 2 normiert, daß der 

rechnungsnachweise müssen nicht mehr in Buch­
form, d. h. nicht mehr geheftet, geführt werden; 
dadurch besteht auch die Möglichkeit, das For­
mat zu verkleinern. Es genügt eine fortlaufende­
Numerierung der an einen Heimarbeiter aus­
gegebenen Abrechnungsblätter. Die nähere 
Regelung der zwingend vorgeschriebenen Ein­
tragungen, die für die Identifizierung der aus­
gegebenen Artikel und damit für die über­
prüfbarkeit notwendig sind, bleibt der Ver­
ordnung vorbehalten. Ferner besteht für die 
Interessenvertretung der Auftraggeber eines Er­
zeugungszweiges die Möglichkeit, für ihre Mit­
glieder Abrechnungsnachweise aufzulegen, die 
den besonderen Erfordernissen dieses Erzeu­
gungszweiges Rechnung - tragen. 

Darüber hinaus kann durch Verordnung Be­
trieben, die ihre Lohnverrechnung mittels EDV­
Anlage durchführen,. die Erstellung von Nach­
weisen im gleichen Verfahren gestattet werden. 
V orraussetzung hiefür ist, daß sowohl der über­
wachenden Behörde als auch dem in Heim­
arbeit Beschäftigten die Möglichkeit gegeben 
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wird, die Richtigkeit der Abrechnung zu über­
prüfen. Auf jeden Fall muß dies durch Ausdruck 
des errechneten Entgelts in Klarschrift und die 
Bekanntgabe eines Schlüssels sichergestellt sein. 

die Wohnung zu bringen. Der Auftraggeber ver­
bindet damit den Vorteil einer geringeren Lager­
haltung mit dem einer stärkeren Bindung des 
Heimarbeiters, da dieser eine etwaige Lösung des 
Heimarbeitsverhältnisses wegen der mit dem 

Zu Z. 17: Rücktransport der Ware verbundenen Mühe 
Da von der Verordnungsermächtigung des scheut. Dieser Vorgangsweise soll durch die Fest­

§ 12 zur Erlassung von Ausnahmebestimmungen legung eines generellen Ausgabezeitraumes vorge­
betreffend die Einhaltung der Sonn- und Feier- beugt werden; durch Beschluß der Heimarbeits­
tagsruhe bei Ausgabe und Ablieferung der kommission oder im Einzelfall durch Bescheid de~ 
Heimarbeit bisher kein Gebrauch gemacht Arbeitsinspektorates soll jedoch die Anpassung 
wurde, scheint sie im Text des Entwurfes nicht der Dauer des Ausgabezeitraumes an die Bedürf-
mehr auf. nisse der Praxis möglich sein. 

Die Ursache für eine bei der Ausgabe von Gemäß§ 14 Abs. 2 soll überdies die zulässige 
Heimarbeit bzw. bei der übernahme der gelie- Auftragsvergabe in Zukunft nicht mehr an der 
ferten Heimarbeit über 'den vereinbarten Termin Höchstarbeitszeit, sondern an der Normalarbeits­
entstehende Wartezeit ist in der Regel in der zeit gemessen werden. Das bedeutet, daß nunmehr 
Betriebsorganisation zu suchen. Daher erscheint zulässige überstunden und zulässige Arbeitszeit­
es gerechtfertigt, die Dauer der Wartezeit, die der ausdehnungen wegen ungleichmäßiger Verteilung 
Heimarbeiter in Kauf nehmen muß, um eine der Arbeitszeit auf die einzelnen: Wochentage un­
Viertelstunde zu verkürzen und den Auf trag- berücksichtigt bleiben müssen und das Ausmaß 
g:ber zu verpflichten,. eine ü,~er 30 Mi~~ten I von acht Arbeitsstunden pro Tag bzw. von vierzig 
hmausgehende WartezeIt zur Ganze zu verguten. Wochenstunden nicht überschritten werden darf. 
Das gleiche gilt für Wartezeiten bei Zustellung Der letzte Satz des § 14 Abs. 2 dient lediglich 
bzw. ~bholung der. Heimarbeit, ~it Rücksicht der Klarstellung. 
a~f ~Ie Gegebe~helte~ der PraXIS (Ver~ehr~- Die im 'bisherigen § 14 Abs. 2 - dem § 14 
sItuatIOn usw.) smd dIe Worte "zu der fur dIe Abs. 4 des Entwurfes entspricht - enthaltene 
Zustellung (Abholung) vorgesehenen Zeit" hier Ausnahme bestimmter Arbe'ten vom Verbot der 
a~lerding.s extensiv zu interpreti:ren, so'daß a~ch Sonn- und Feiertagsruhe sch~int im Entwurfstext 
dIe y erembaru~g v~~ RahI?enzelte~, ~ofer~ dIese nicht mehr auf, da Tätigkeiten, für die diese 
dreI .Stund:~ mcht ~berst~Ige~, zulasslg sel~ soll. Ausnahmebestimmung gelten könnte, für eine 
In dIesen Fallen begmnt dIe Fnst von 30 Mmuten Verrichtung in Heimarbeit nicht 'n Frage kom-
erst mit dem Ende der Rahmenzeit zu laufen. 1 

Nicht in die Wartezeit fällt die Zei~ der tat- men. 
sächlichen Ausgabe und Abgabe der Heimarbeit. Zu Z. 18: 

Durch § 14 A'bs. 1 sollen verschiedene Miß­
bräuche, die unter dem Vorwand 'der Vergabe 
von Heimarbeit in 'letzter Zeit häufig geschahen, 
ausgeschaltet werden; so wurde in Zeitungsan­
noncen gegen vorherige Entrichtung eines Betra­
ges für das zu verarbeitende Material oder für 
Arbeitsgeräte Heimarbeit angeboten. Abgesehen 
davon, daß der geforderte Betrag den Wert des 
dem Heimarbeiter übermittelten Materials oder 
Arbeitsgerätes meist beträchtlich übersteigt, wird 

Die derzeit geltende Regelung bezieht sich nur 
auf in Betrieben von Zwischenmeistern beschäf­
tigte Arbeitnehmer. Die Gründe, die zur Schaf­
fung dieser Bestimmung geführt haben, gelten 
aber im gleichen Maße für alle Auftraggeber. 
Da die meisten Betriebsarbeiter die wöchentliche 
Normalarbeitszeit erreichen, wird diese Bestim­
mung in erster Linie dem Schutz der Teilzeitbe­
schäftigten dienen. 

die vom Heimarbeiter durchgeführte Arbeit mit Z Z 
d

u. 19: 
, em Hinweis, sie habe nicht entsprochen, nicht 
übernommen und daher auch kein Entgelt be- Durch den Entwurf soll das bisher nur in 
zahlt. Künftig sollen solche Vereinbarungen einer auf Grund des § 17 Abs. 1 erlassenen Ver­
unzulässig (und daher nichtig) sein. ordnung (BGBL Nr. 227/1956) statuierte Verbot 

Das gleiche gilt z. B. auch für den Verkauf von jeglicher Heimarbeit bei Nahrungs- und Genuß­
Maschinen an Heimarbeiter gegen die Zusiche- mitteln, Heilmitteln und kosmetischen Mitteln 
rung, die entsprechende Heimarbeit zu ver- in das Gesetz aufgenommen werden. 
schaffen. 

Die grundsätzliche Festsetzung eines einmonati­
gen Zeitraumes für die Ausgabe der Heimarbeit 
sowie § 14, Abs. 3 nehmen Bezug auf eine, in 
manchen Erzeugungszweigen vielfach zu beob­
achtende Praxis, dem Heimarbeiter das zu ver­
arbeitende Material in einem Ausmaß, das einer 
vielwöchentlichen Arbeitsleistung entspricht, in 

Zu Z. 20 und 21: 

Die Erhöhung des ,Zuschlages von 31/3 v. H. auf 
4 v. H. bzw. 41/3 v. H. entspricht der geänderten 
Zahl der gesetzlichen Feiertage. Die Anspruchs­
berechtigung der Angehörigen der angeführten 
Religionsbekenntnisse wird von diesen Personen 
dem Auftraggeber nachzuweisen sein. 
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Zu Z.25: 

Mit dem Inkrafttreten des Entgeltfortzahlungs­
gesetzes (EFZG), BGBl. Nr. 399/1974, wurde der 
erste Schritt zur Verbesserung der Lage jener 
Arbeitnehmergruppen getan, deren gesetzliche 
Ansprüche im Falle einer Arbeitsverhinderung 
durch Krankheit oder Arbeitsunfall hinter dem 
im § 8 des Angestelltengesetzes festgelegten Rah­
men zurückgeblieben sind. Zu diesen Arbeitneh­
mergruppen zählen auch, die dem Heimarbeits­
gesetz als Heimarbeiter unterliegenden Personen. 
Im Hinblick auf die Besonderheiten der Beschäf­
tigungsverhältnisse in der Heimarbeit und die in 
Aussicht genommene Novellierung des Heim­
arbeitsgesetzes wurden die Heimarbeiter von der 
Anwendung des EFZG ausgenommen. 

Der Entwurf geht von dem Grundsatz aus, 
jedem regelmäßig beschäftigten Heimarbeiter 
sollte ohne Rücksicht darauf, ob seine Tätigkeit 
der Krankenversicherungspflicht unterliegt, so­
wohl bei Krankheit als auch bei Arbeitsunfall 
ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts zu­
stehen. 

Die Mindestbeschäftigungszeit von drei Wochen 
bringt bei erstmaliger Inanspruchnahme des Fort­
zahlungs anspruches für Heimarbeiter eine längere 
Wartezeit als für Betriebsarbeiter mit sich. Die 
sonstigen Voraussetzungen und das Ausmaß des 
Fortzahlungsanspruches richten sich nach den ge­
setzlichen oder kollektivvertraglichen Ansprüchen 
der Betriebsarbeiter des betreffenden Erzeugungs­
zweiges. Die Verweisung auf die für Betriebsarbei­
ter geltenden Bestimmungen bedeutet unter 
anderem, daß Heimarbeiter, die in den letzten 
39 Wochen durch mindestens 13 Wochen oder 
in den letzten 78 Wochen durch mindestens 
26 Wochen beschäftigt waren, nach einer länger 
als 60 Tage dauernden Unterbrechung des Be­
schäftigungsverhältnisses - also bei Beginn eines 
neuen Arbeitsjahres - erst nach Erfüllung der 
14tägigen Wartezeit ihren Anspruch auf Ent­
geltfortzahlung geltend machen können. 

Im Hinblick darauf, daß Heimarbeitsverhält­
nisse häufig kurzfristig unterbrochen werden, sol­
len hinsichtlich der Erschöpfung der Anspruchs­
dauer Arbeitsunterbrechungen, die nicht länger 
als jeweils 60 Tage dauern, das Arbeitsjahr nicht 
unterbrechen (Abs. 3); für die Bemessung der 
Dauer der Ansprüche (Abs. 7) dagegen soll die 
Zusammenrechnung der nicht länger als 60 Tage 
dauernden Unterbrechungen dann unterbleiben, 
wenn der Heimarbeiter das Beschäftigungsverhält­
nis ohne wichtigen Grund vorzeitig löst. 

Da die Verdienste in der Heit;narbeit meist 
'starken Schwankungen unterliegen, soll der auf 
den Werktag entfallende Teil (ein Sechstel) des 
wöchentlichen Durchschnittsverdienstes der letz­
ten 13 Wochen, für die tatsächlich Arbeitsauf­
träge vergeben wurden, als Berechnungsgrundlage 
für' die Ermittlung des fortzuzahlenden Entgelts 

dienen. Die Sonderzahlungen und das Feiertags­
entgelt haben bei der Ermittlung des fortzuza,h­
lenden Entgelts außer Betracht zu bleiben; sie 
werden vom wöchentlichen Durchschnittsver­
dienst nicht erfaßt. 

Gemäß Abs. 13 bleibt der Entgeltfortzahlungs­
anspruch dem Heimarbeiter über die Beendigung 
des Heimarbeitsverhältnisses hinaus gewahrt, 
wenn der Auftraggeber ohne Vorliegen eines 
wichtigen vom Heimarbeiter selbst verschuldeten 
Grundes das Heimarbeitsverhältnis löst - z. B. 
dann, wenn der Auftraggeber den ursprünglich 
dem erkrankten Heimarbeiter zugeteilten Auf­
trag 'durch einen anderen Heimarbeiter fertig­
stellen läßt - oder wenn der Heimarbeiter das 
Heimarbeitsverhältnis aus einem wichtigen Grund 
vorzeitig löst. Aus Gründen der Billigkeit gelten 
diese Zeiten, für die auch nach der Beendigung 
des Beschäftigungsverhältnisses ein Anspruch auf 
Fortzahlung des Entgelts besteht, nicht als Ar­
beitsunterbrechung im Sinne der Abs. 3 und 7. 

Zu Z. 26: 
Die gesetzliche Festlegung eines Anspruches auf 

Weihnachtsremuneration für die im Sinne des § 27 
regelmäßig beschäftigten Heimarbeiter hat in der 
Praxis dazu geführt, daß diese Sonderzahlung auf 
einen verhältnismäßig kleinen Personenkreis be­
schränkt blieb, während im Gegensatz dazu die 
Sonderzahlung Urlaubszuschuß - die 'als jüngere 
Institution nicht im Gesetz geregelt war ~ in 
nahezu allen Erzeugungszweigen im Wege der 
Festsetzung durch Heimarbeitsgesamtvertrag oder 
Heimarbeitstarif für alle Heimarbeiter in annä­
hernd gleichem Ausmaß wie für Betriebsarbeiter 
vorgesehen wurde. Durch den Entwurf sollen 
nun die Heimarbeiter auch hinsichtlich der Weih­
nachtsremuneration den Betriebsarbeitern gleich­
gestellt werden. Bezüglich des Urlaubszuschusses 
soll aus rechtssystematischen Gründen die im 
wesentlichen ohnehin bereits bestehende Gleich­
stellung ebenfalls gesetzlich festgelegt werden. 

Darüber hinaus räumt der Entwurf die Mög­
lichkeit ein, für Heimarbeiter in Erzeugungszwei­
gen, in denen überhaupt kein Kollektivvertrag für 
Betriebsarbeiter abgeschlossen wurde, die Leistung 
von Weihnachtsremuneration bzw. Urlaubszu­
schuß durch Heimarbeitsgesamtvertrag oder 
Heimarbeitstarif festzusetzen. 

Da das Ausmaß dieser Sonderzahlungen für 
Betriebsarbeiter in der Regel in Wochenlöhnen 
berechnet wird, wurde der in den Heimarbeits­
regelungen über die Gewährung" eines Urlaubs­
zuschusses gebräuchliche Umrechnungsschlüssel, 
wonach ein Wochenlohn (pro Jahr) einem Zu­
schlag von 2 v. H. zu den Arbeitsentgelten der 
Heimarbeiter, entspricht, in den Entwurf auf-. 
genommen. . 

Die für Zwischenmeister und Mittelspersonen 
vorgesehene Möglichkeit, durch Heimarbeits­
gesamtvertrag oder Heimarbeitstarif Zuschläge als 
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Abgeltung der an ihre Betriebsarbeiter oder an 
Heimarbeiter gezahlten Sonderzahlungen festzu· 
setzen, entspricht weitgehend der bisherigeI\ 
Praxis. . 

Zu Z. 27 und 28: 
Die Neuformulierung des § 28 entspricht der 

dem Bundesminister für soziale Verwaltung auf 
Grund des Bundesministeriengesetzes 1973, BGBl. 
Nr. 389, zustehenden Kompetenz. 

Zu Z. 29: 
Die Umformulierung des § 29 Abs. 1 lit. c folgt 

aus der Änderung des § 14. 

Zu Z. 30, 33 und 34: 
Auf Grund der seit dem Inkrafttreten des 

Heimarbeitsgesetzes gemachten Erfahrungen 
scheint die. weitgehend gleiche Behandlung des 
Vorsitzenden (Stellvertreters) und der Mitglieder 
der Heimarbeitskommissionen zweckmäßig; daher 
regelt der Entwurf nunmehr auch die Amtsdauer 
und den Enthebungsvorgang einheitlich. 

Zu Z. 35 und 36: 
Durch den starken Rückgang der Heimarbeit 

traten in den letzten Jaht:en immer häufiger große 
Schwierigkeiten bei der Bestellung geeigneter 
Kommissionsmitglieder auf. Es war daher not­
wendig, die Zahl der Kommissionsmitglieder zu 
verringern. 

Durch die Neuformulierung des Abs. 2 letzter 
Satz soll klargestellt werden, daß ein Senat der 
Heimarbeitskommission auch Heimarbeitstarife, 
die mehrere Erzeugungszweige betreffen, beschlie­
ßen kann. 

Die Regelung des § 32 Abs. 4 wurde der des 
§ 139 Abs. 2 Arb VG über die Beschlußfähigkeit 
der Senate der Einigungsämter bei der Festset­
zung, Abänderung oder Aufhebung von Mindest­
lohntarifen nachgebildet. 

Zu Z. 37: 
Diese Bestimmung 'dient der Klarstellung. 

Zu Z. 38,40 und 41: 
Der Wortlaut des geltenden Rechtes läßt die 

Auslegung zu, der Vorsitzende hätte bei jedem 
Vorschlag auf Erlassung, Änderung oder Auf­
hebung eines Heimarbeitstarifes die Interessen­
vertretungen vorher zu hören. Durch die vorge­
sehene Änderung soll klargestellt werden, daß 
sich die durch die Novelle BGBl. Nr. 292/1959, 
Art. I Z. 16 bis 18, in das Gesetz aufgenommene 
Vorschrift über die vorherige Anhörung der 
Interessenvertretungen nur auf jene Vorschläge 
bezieht, die der Vorsitzende selbst erstattet. 

Zu Z. 39:. 
In zahlreichen Heimarbeitstarifenfinden sich 

hinsichtlich der Höhe des Entgelts bzw. allfälliger 

Sonderzahlungen Automatikklauseln in Form von 
Verweisungsnormen, wonach jede Änderung der 
betreffenden Leistungen in dem für Betriebsarbei­
ter des betreffenden Erzeugungszweiges geltenden 
Kollektivvertrag im gleichen Ausmaß und mit 
dem gleichen Geltungsbeginn auch den Heimar­
beitern zugute kommen soll. 

Da der Geltungsbereich dieser Kollektivverträge 
meist unmittelbar nam dem Zeitpunkt des 
Abschlusses eintritt bzw. häufig auch rückwirkend 
festgesetzt wird, kann selbst bei Nichteinhaltung 
der sonst vorgeschriebenen 14tägigen Frist für 
die Einberufung der Heimarbeitskommission der 
die Abänderung beinhaltende Heimarbeitstarif 
nicht ohne wesentliche Verzögerung kundgemamt 
werden. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Ver­
fassungsgerimtshofes sind Heimarbeitstarife jedoch 
als Verordnungen zu qualifizieren und kommt 
Verordnungen rückwirkende Kraft nur dann zu, 
wenn das Gesetz sie der Verordnung ausdrücklich 
einräumt. 

Durch § 34 Abs. 2 letzter Satz soll nun das 
rückwirkende Inkrafttreten dieser Heimarbeits­
tarife gesetzlich abgesichert werden. 

Zu Z. 45: 
Auf Grun'd der durch das Inkrafttreten des 

Arbeitsverfassungsgesetzes erfolgten Änderung 
der Vorschriften über die Kollektivvertragsfähig­
keit sind nunmehr zum Abschluß von Heim­
arbeitsgesamtverträgen befugt: 

1. die gesetzlichen Interessenvertret~ngen der 
Arbeitnehmer und der Arbeitgeber gemäß 
§ 4 Abs. 1 ArbVG; 

2. die auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhen­
den Berufsvereinigungen der Arbeitnehmer 
und der Arbeitgeber, denen die Kollektivver­
tragsfähigkeit gemäß § 4 Abs. 2 Arb VG 
zuerkannt wurde; 

3. Vereine, denen die Kollektivvertragsfähig­
keit gemäß § 4 Abs. 3 Arb VG zuerkannt 
wurde; 

4. Arbeitgeber, denen die Kollektivvertrags­
fähigkeit durch Gesetz zuerkannt wurde 
(z. B. Bundesgesetz vom 10. Juli 1974 über 
die Aufgaben und .die Einrichtung des Öster­
reichischen Rundfunks, BGBl. Nr. 397); auch 
für diese Arbeitgeber könnte der Abschluß 
eines Heimarbeitsgesamtvertrages in Frage 
kommen. 

ZuZ.46: 
Da die Zuordnung der Erzeugungszweige zu 

den Heimarbeitskommissionen nicht mit der 
Fachgruppeneinteilung nach dem Handelskam­
mergesetz übereinstimmt, kann unter Umständen 
ein einzelner Heimarbeitsgesamtvertrag für Er­
zeugungszweige verschiedener Heimarbeitskom­
missionen gelten. Um für alle Mitgliedsbetriebe 
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der Interessenvertretung, die diesen Heimarbeits- erfaßt sind. Der hier verwendete Begriff "Schrif­
gesarritvertrag abgeschlossen hat, verbindlich zu ten" ist im Sinne des § 10 des Gebührengesetzes 
sein, muß dieser Vertrag b'ei jeder der in Betracht 1957 zu verstehen. 
kommenden Heimarbeitskomtnissionen hinter-
legt werden. Zu Z. 49 und 60: 

Zu Z. 47: 

Damit soll auch die Berechtigung der Organe 
der in dieser Bestimmung aufgezählten Behörden, 
Einsicht in die Unterlagen zu nehmen und Aus­
künfte zu verlangen, klargestellt werden. 

ZuZ.55: 

Wie in anderen arbeitsrechtlichen Vorschriften 
(KJBG-Novelle, BGBL Nr. 331/1973 und Mutter­
schutzgesetz-Novelle, BGBL Nr. 17911974) wird 
die Höchstgrenze der Geldstrafe auf 15.000 S, im 
Wiederholungsfalle auf 30.000 S, hinaufgesetzt. 
Im Zuge der Entkriminalisierung des Verwal­
tungsstrafrechtes sind Arreststrafen nicht mehr 
vorgesehen. 

Durch die Aufnahme der Worte "erhebliche 
Analog zu den Verfallsbestimmungen in Kol- Unterentlohnung" anstelle der Worte "empfind­

lektivverträgen sind auch für Heimarbeiter durch liehe Unterentlohnung" wird klargestellt, daß die 
Heimarbeitsgesamtverträge oder -tarife solche Einstufung als qualifizierte Unterentlohnung aus­
Verfallsklauseln geschaffen worden. schließlich nach objektiven Kriterien erfolgen 

Durch Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes kann. 
vom 8. Oktober 1974, V 2/74-13, wu'rden solche Auf Grund der in den Erläuterungen zu Z. 17 
Bestimmungen in Heimarbeitstarifen für gesetz- ausführlich geschilderten Erfahrungen mit . den 
widrig erklärt. Da mangels Bestehens einer kol- Praktiken mancher Auftraggeber scheint es zweck­
lektivvertragsfähigen Körperschaft derzeit für mäßig, Verstöße gegen § 14 Abs. 1 wegen der 
Zwischenmeisterkeine Heimarbeitsgesamtverträge Höhe des damit verbundenen Schadens einer 
- also nur Heimarbeitstarife - mit den Organi- strengeren Strafdrohung zu unterstellen. 
sationen der Kammern der gewerblichen Wirt- Für die Verfolgungsverjährung wird eine sed1s­
schaft a~geschlossen werden können, bestünde monatige Frist festgesetzt, da die Vergangenheit 
daher keine Möglichkeit, auch für Zwischen- gezeigt hat, daß die Erstreckung der dreimonati­
meister Verfallsfristen festzusetzen. gen Frist des ·AVG für. die Durchführung des 

Durch die Aufnahme einer solchen Bestimmung ~rb~its~ und Entgeltschutzes unbedingt erforder" 
in das Heimarbeitsgesetz soll einerseits die Rechts- hch 1st... . . 
findung erleichtert, andererseits aber. verhindert I Auf eme dem derz~lt1gen § 64 Abs. 2. analoge 
werden, daß ein Zwischenmeister infolge mehr- ~egelung wu~de ver~Icht~t; Personen, dIe gegen 
jähriger Unterentlohnung zunächst andere Zwi- I~re VerschwIegenheIt~pfhcht verstoßen: unter­
sdienmeister durch scheinbar niedrigere Anbote hegen daher, sofern .Ihre Handlung. mcht von 
ungerechtfertigt konkurrenziert, dann aber _ § 310 StGB erfaßt WIrd, der allgememef\Straf­
knapp vor Ablauf der gesetzlichen Verjährungs- drohung des § 64. 
frist - den Auftraggeber doch noch zur Nach- Zu Artikel 11: 
zahlung zwingen kann. . 

Zu Z. 56 und 57: ' 

Durch diese Anderung wird klargestellt, daß 
das Heimarbeitsgesetz auch jene Personen, die 
nicht Beamte im Sinne des § 74 Z. 4 des Straf­
gesetzbuches, BGBL Nr. 60/1974, sind ~ und 
daher von § 310 leg. cit. nicht erfaßt werden -
zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Zu Z. 58: 

Bereits durch die Einbeziehung, der in dieser 
Bestimmung angeführten Behörden in das Ein­
führungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrens­
gesetzen (EGVG-Novelle,BGBl. Nr. 92/1959) war 
dem § 62 derogiert worden. 

Zu Z. 5.9: 

Die derzeit geltende Aufzählung läßt Zweifel 
daran zu, ob damit alle gemäß § 14 des Gebüh­
rengesetzes 1957 gebührenpflichtigen Sduiften 

Die Aufnahme dieser Bestimmung folgt auS 
der Novellierung des § 17. 

Zu Artikel III: 

Die Neufassung des § 27 bringt eine Erweite­
rung des Kreises jener Heimarbeiter, die An­
spruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
haben, mit sich. 

Da die im Arbeitsverfassungsgesetz vorgenom­
mene Fixierung der betriebsverfassungsrechtlichen 
Stellung der Heimarbeiter beibehalten werden 
soll, muß der Begriff des "regelmäßig beschäftigten 
Heimarbeiters" des derzeitigen § 27 für den Be­
reich des Arbeitsverfassungsgesetzes weiter in 
Geltung bleiben. 

Zu Artikel IV: 

Die Anderung des Beitragssatzes für Heimar­
beiter in der Krankenversicherung ergibt sich aus 
den Bestimmungen über die Entgeltforizahlung 
bei Arbeitsverhinderung (Art. I Z. 25). 
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Zu Artikel V: 

Der Inhalt der außer Kraft tretenden Verord­
nung, BGBl. Nr. 227/1956, wird zur Gänze in 
den § 17 übernommen. 

blick auf die Neuregelun~ der Bestimmungen 
über die Bestellung dieser Personen als notwendig. 
Aus Gründen eines einheitlichen Bestellungster­
mines sind auch die Beisitzer der Berufungskom­
mission neu zu bestellen. 

Die einheitliche Beendigung der Amtsdauer der Durch die Xnderung des Heimarbeitsgesetzes 
Vorsitzenden (Stellvertreter) und Mitglieder der 1960 wird dem Bund kein Mehraufwand erwach­
Heimarbeitskommissionen erweist sich im Hin- sen. 

Textgegenüberstellung 

§2 

Abs.1 

Geltendes Recht 

b) Zwischenmeister (Stückmeister) em Ge­
werbetreibender, der in eigener Wohnung 
oder selbstgewählter Arbeitsstätte allein 
oder unter Mithilfe von Familienangehöri­
gen oder fremden Hilfskräften (Werkstatt­
gehilfen, Heimarbeitern) im Auftrage von 
Personen, die Heimarbeit vergeben, mit der 
Herstellung, Bearbeitung, Verarbeit~ng oder 
Verpackung von Waren beschäftigt ist und 
selbst wesentlich am Stücke mitarbeitet; 
dabei ist es ohne Bedeutung, ob er die 
hiezu erforderlichen Stoffe ganz oder teil­
weise selbst beistellt und ob er auch unmit­
telbar, jedoch in untergeordnetem Umfange 
für den Absatzmarkt arbeitet; 

c) Auftraggeber, wer Waren durdl Heimarbei­
ter oderZwischenmeister, sei es unmittelbar, 
sei es unter Verwendung von· Mittelsperso­
nen, herstellen, bearbeiten, verarbeiten oder 
verpacken läßt, und zwar auch dann, wenn 
keine Gewinnerzielung beabsichtigt ist; 

e) Werkstattgehilfe ein gewerblicher Hilfsar­
beiter (§ 73 der Gewerbeordnung), der von 
einem Zwischenmeister in dessen Betrieb 
beschäftigt wird. 

Abs.2 
(2) Als Familienangehörige im Sinne des Abs. 1 

lit. b sind der Ehegatte des Zwischenmeisters und 
Personen' zu verstehen, die mit dem Zwischen­
rneister . in gerader Linie oder bis zum dritten 

'Grad der Seitenlinie verwandt oder verschwägert 
sind oder zu ihm im Verhältnis von Wahlkindern 
stehen, sofern diese Personen in·Hausgemeinschaft 
mit dem Zwischenmeister leben. . 

§3· 

F a~ s u n g des E n t w ur fes 
§2 

Abs.l 
b) Zwischenmeister (Stückmeister) em Ge­

werbetreibender, der in eigener Wohnung 
oder selbstgewählter Arbeitsstätte allein 
oder unter Mithilfe von Familienangehöri­
gen oder fremden Arbeitskräften (im Be­
trieb Beschäftigten, Heimarbeitern) im Auf­
trage von Personen, die Heimarbeit ver­
geben, mit der Herstellung, Bearbeitung, 
Verarbeitung oder Verpackung von Waren 
beschäftigt ist und· selbst wesetitlicham 
Stücke mitarbeitet; dabei ist es ohne Bedeu­
tung, ob er die hiezu erforderlichen Stoffe 
ganz oder teilweise selbst beistellt und ob 
er auch unmittelbar, jedoch in untergeord­
netem Umfange für·den Absatzmarkt arbei­
tet; 

. c) Auftraggeber, wer Waren durch Heimarbei­
ter oder Zwischenmeister, sei es unmittelbar, 
sei es unter V ~I"fendung von Mittelsperso­
nen, herstellen, bearbeiten, verarbeiten oder 
verpacken läßt, und zwar auch dann, wenn 
keine Gewinnerzielung beabsichtigt ist oder 
die Waren für den Verbrauch bzw. Ge­
brauch durch die eigenen Dienstnehmer be­
stimmt sind. 
entfällt 

Abs.2 
(2) Als Familienangehörige im Sinne des Abs. 1 

lit. b sind der Ehegatte (Lebensgefährte) des Zwi­
schenmeisters und Personen zu verstehen, die mit 
dem Zwischenmeister in gerader Linie oder bis 
zum dritten Grad der· Seitenlinie verwandt oder 
verschwägert sind oder zu ihm im Verhältnis 
von Wahlkindern stehen, sofern diese Personen 
in' Hausgemeinschaft mit dem Zwischenmeister 
leben. 

§3 

(1) Die in diesem Bundesgesetz für Heimarbei- (1) Die in diesem Bundesgesetz für Heimarbei-
ter vorgesehenen Schutzb'estimmungen 'gelten ter vorgesehenen Schutz bestimmungen gelten 
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Gelte~des Recht 

auch für Zwischenmeister, die in 'der Regel mit 
nicht mehr als zwei familienfremden Hilfskräften 
(Werkstattgehilfen, Heimarbeitern) arbeiten. 

§4 

Abs. 1 erster Satz 
Zwischenmeister, die mit mehr als zwei fami­

lienfremden Hilfskräften arbeiten, 4nd Mittels­
personen können bei Vorliegen einer besonderen 
Schutzbedürftigkeit den im § 3 genannten Per­
sonen gleichgestellt werden. 

§6 

letzter Satz 
Die näheren Bestimmungen über Form und 

Inhalt der Anzeige erläßt das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung durch Verordnung. 

§7 

Abs. 1 letzter Satz 
Form und Inhalt der zu führenden Liste wer­

den durch Verordnung des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung geregelt. 

§8 

. (1 ) Wer Heimarbeit vergibt, hat in den Räu­
men, in denen die Arbeit vergeben oder die W<lre 
abgeliefert wird oder die Auszahlung erfolgt, eine 
Bekanntmachung über die jeweils geltenden Ar­
beits- und Lieferungsbedingungen an gut sicht­
barer Stelle ZUr Einsichtnahme durch die mit 
Heimarbeit beschäftigten Personen aufzulegen. 

(5) Wer Heima~beit vergibt, hat für den Fall, 
·daß die Heiniai1>eit in .die WCYhnung oder Ar­
beitsstätte der mit Heimartbeit Beschäftigten ge­
bracht wird, dafür vorzusorgen, daß diesen die Ar­
beits.. und Lieferbedingungen sowie jede Ände­
rung .derselben zur Einsichtnahme vorgelegt wer­
den. Die Einsichtnahme ist im Aibrechnung&buch 
(§ 10) zu bestätigen. . 

F ass u n g des E n t wurf e s 
I 

auch für· Zwischenmeister, die in der Regel mit 
nicht mehr als zwei familienfremden Arbeits~ 
kräften (im Betrieb Beschäftigten, Heimarbeitern) 
arbeiten. 

§4 

Abs. 1 erster Satz 
Zwischenrneister, die mit mehr als zwei fami­

lienfremden Arbeitskräften arbeiten, und Mittels­
personen können bei Vorliegen einer besonderen 
Schutzbedürftigkeit den im § 3 genannten Per­
sonen gleichgestellt werden. 

§6 

letzter Satz 
Die näheren Bestimmungen über Form und 

Inhalt der Anzeige erläßt' der Bundesminister 
für soziale Verwaltung durch Verordnung. 

§7 

Abs. 1 letzter Satz 
Form und Inhalt der zu führenden Liste wer­

den durch Verordnung des Bundesministers für 
soziale Verwaltung geregelt. 

§ 8 

(1) Wer Heimarbeit vergibt, hat in den Räu­
men, in denen die Arbeit vergeben oder die Ware 
abgeliefert wird oder die Auszahlung erfolgt, 
einen Abdruck. 'des :Heimarbeitsgesetzes' sowie eine 
Bekanntmachung über di!! jeweils geltenden Ar­
beits- und Lieferungsbedingungen an gut sicht­
barer Stelle zur Einsichtnahme für die mit Heim­
arbeit Beschäftigten aufzulegen. 

Abs. 2 lit. e 
e) Angaben, bis zu welcher Entgelthöhe die 

Beschäftigung als geringfügig im Sinne des 
§ 5 des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes - ASVG, BGBl. Nr. 189/1965, in 
der jeweils geltenden Fassung anzusehen 
ist und daß der Heimarbeiter, wenn das von 
ihm erzielte Entgelt diese Höhe nicht oder 
nicht mehr erreicht, lediglich in der Unfall­
versicherung teilversichert ist; ferner einen 
Hinweis auf die Möglichkeit der freiwilligen 
Weiterversicherung (§§ 16 und 17 ASVG). 

(5) Wer Heimarbeit verg~bt, hat für den Fall, 
daß die Heimal1beit in. die Wahnung oder Ar­
beitsstättedes mit Heimarbeit Beschäftigten ge­
bracht wird, dafür zu sorgen, ·daßdiesem an­
läßlich der erstmaligen Vergabe von Heimarbeit 
sowie auf dessen Verlangen jederzeit ein Ab­
·druck. des Heimal"beitsgesetzes sowie ,die Arbeits­
und Lieferungsbedingungen, insbesondere Heim­
arbeitsgesam~beträgeund Heimarbeitstarife, zur 
Einsichtnahme vorgelegt werden. Jede Änderung 
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Geltendes Recht Fassung des Entwurfes 

(6) Allen mit Heimarbeit Beschäftigten ist 
über,dies eine schriftliche Ausfertigung der im 
Abs. 2 lit. a, bund d verlangten An.gaben aus­
zufolgen. 

§ 9 

Entgeltzahlung 

Das Entgelt ist mindesten~ einmal monatlich 
abzurechnen und auszuzahlen, auf das zur Ab­
rechnung gelangende Entgelt sind wöchentlidt 
der geleisteten Arbeit entsprechen,de Vorschüsse 
zu leisten. In diesem Falle wird das bereits ver­
diente Entgelt mit der Beendigung de& Beschäf­
tigungsverhältnisses ,fällig. 

§ 10 

A<ob r e eh n ung s b u -c h 

(1) Wer Heimaroeit unmittelbar an Heim­
arbeiter oder an Zwischenmeister, die unter die 
Vorschriften des § 3 oder des § 4 fallen, ver­
gibt, hat diesen auf seine Kosten ein Abrech­
nungsbuch auszufolgen. 

des Heimarbeitsgesetzes sowie der Arbeits.- und 
Lieferungsbedingungen ist dem mit Heimarbeit 
Beschäftigten bei ,der nächsten Zustellung von 
Heimarbeit zur Einsichtnahme zu ,bringen. Jede 
Einsichtnahme ist von dem mit Heimarbeit. Be­
schäftigten im kbrechnungsnachweis zu bestä­
tigen. 

(6) Allen mit Heimarbeit Beschäftigten ist 
überdies eine schriftlidte Ausfertigung der im 
Abs. 2 lit. a, Ib, d und e verlangten Angaben aus­
zufolgen. 

§ 9 

Entgeltzahlung und Mitteilung 
der A b m e I cl u n ,g von der P f I ich t­

versicherung 

(1) Das Entgelt ist mindestens einmal im 
Kalendermonat aibzurechnen und auszuzahlen; 
auf das zur Abredtnung .gelangende Entgelt sind 
der geleisteten Arbeit entsprechende Vorschüsse 
zu leisten. In jedem Fall wird das bereits ver­
diente Entgelt mit der Beendigung des H~im­
arbeitsverhältnisses fällig. 

(2) Meldet der Auftraggeber den Heimarbeiter 
von der Krankenversicherung ah, so hat er 
diesem unverzüglich eine Durchschrift der Ab­
meldung zu übermitteln. 

§ 10 

Aus gab e- und Alb r e c h nun g 5 n a c h­
weis e 

(1) Der Auftraggeber hat über die unmittel­
bare Ausgabe (Zustellung) von Heimarbeit an 
Heimal1beiter oder an Zwischenmeister (§§ 3 
und 4) sowie über die übernahme (.A!bholung) 
der durchgeführten Heimarbeit und die Ent­
geltzahlung (§ 9) Nachweise in zweifacher Aus-
fertigung zu führen. 

(2) In das AbrechnungSibuch sind von dem, (2) Die Nachweise haben insbesondere zu ent-
der Heimarbeit vergibt, insIbesondere einzutra- halten: 
gen: 

a) bei jeder Ausgabe von Al"Ibeit: 
Datum der AU&gabe, 
Art und Menge der vergelbenen Arbeiten, 
das für ,die. vergebene Arbeit je Einheit ge-

'bührende Entgelt unter Angabe der hie­
für vorgesehenen Arbeitszeit oder Be­
messungsgrundlage, 

der vereinJbarte Liefertermin; 

b) bei jeder Ablieferung von Al1beit: 
Datum der Ablieferung, 
Verrechnung der vom Heimarbeiter oder 

Zwischenmeister beig~stellten Roh- und 
Hilfsstofle, 

Höhe des Brutto-Entgeltes, 

a) bei jeder Ausgabe (Zustellung) von Heim­
arbeit: 
Datum der Ausgabe (Zustellung), 
Art und Menge der vergebenen Arbeiten, 
das für die vergebene Arbeit je Einheit ge-

bührende Entgelt unter Angabe der hie­
für vorgesehenen Arbeitszeit oder Be­
rechnungsgrundlage, 

den vereinbarten Liefertermin; 

b) bei jeder übernahme (Abholung) von 
Heimarbeit: 
Datum der übernahme (Abholung), 
Verrechnung der vom Heimarbeiter oder 

Zwischenmeister beigestellten Roh- und 
Hilfsstofle, 

1482 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 17 von 31

www.parlament.gv.at



18 ,1482 der Beilagen 

Geltendes Recht 

Höhe der Abzüge vom Entgelt und deren 
Begründung, 

Höhe des ausgezahlten Entgeltes und des 
allfälligen Unkostenzuschlages sowie der 
WohnungsbeihiLfe gemäß dem Bundes­
geset'z über Wohnungsbeihilfen, BGBl. 
Nr. 229/1951, 

Höhe eines allfällig geleisteten Vorschusses. 

(3) Wer Heimar;beit vergilbt, hat für eine ord­
nungsgemäße und sorgfältige Fiihrungder Ab­
rechnungshücher sowie für eine zeitgerechte Vor­
nahmeder vorgeschriebenen Eintragungen Sorge 
zu tragen. 

(4) Das Abrechnungsbuch ist von den mit 
Heimar;beit Beschäftigten zu verwahren und drei 
Jahre hindurch, gerechnet vom Tage der letzten 
Eintragung an, aufzubewahren,. , 

(5) Das .AJbrech~ungsbuch ist' auf Verlangen den 
Organen der' Arbeitsinspektorate, der Heim­
arbeitskommissionen~ der Berufungskommission 
für Heimarbeit (§ 39) und ·der Sozialversiche­
rungsträger vorzUlegen. 

(6) Da,s Abrechnungsbuch hat eine kurze Zu­
sammenfassung der in diesem Bundesgesetze für 
Heimarbeiter, Zwischenmeister und Mittelsperso­
nen festgesetzten Schutzbestimmungen zu ent­
halten. Die näheren Bestimmungen über Form 
und Inhalt des Abrechnungsbuches erläßt das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung durCh 
Verordnung. 

§11 

Wer sich zur Vergebung der Heimarbeit einer 
Mittelsperson, die unter die Bestimmungen des 
§ 4 fällt, bedient, hat dieser auf seine Kosten ein 

Fassung des Entwurfes 

Höhe des Bruttoentgelts, 
Höhe der Abzüge vom Entgelt und deren 

Begründung, ' 
Höhe des ausgezahlten Entgelts und des all­

fälligen Unkostenzuschlages sowie der 
Wohnungsbeihilfe, , 

Höhe eines allfällig geleisteten Vorschusses. 

(3) Die Auszahlung des Urlaubs- und Feier­
tagsentgelts, 'der Abfindung, des Urlaubszu:" 
schusses, der Weihnachtsremuneration und all­
fälliger Entgelte gemäß § 27 sowie die zur Be­
rechnung dieser Entgelte erforderlichen Angaben 
sind jeweils auf gesonderten Nachweisen anzu­
führen. 

(4) Erfolgt eine Entgeltzahlung gesondert, so ist 
über diese Auszahlung ein gesonderter Nachweis 
zu führen. Der mit Heimarbeit Beschäftigte hat 
jede Auszahlung von Entgelten zu bestätigen. 

(5) Die gemäß Abs. 1 bis 4 zu führenden Nach­
weise sind mit durchlaufenden Nummern zu ver­
sehen. Die Erstausfertigung ist drei Jahre im Be­
trieb des Auftraggebers aufzubewahren und auf 
Verlangen den Organen der Arbeitsinspektion, 
der Heimarbeitskommissionen, der Berufskom­
mission für Heimarbeit und der Sozialversiche­
rungsträger vorzulegen. Die Zweitausfertigung ist 
dem mit Heimarbeit Beschäftigten zu übergeben 
und von diesem aufzubewahren. Der Auftrag­
geber hat dem mit Heimarbeit Beschäftigten eine 
entsprechende Vorrichtung' zur Abheftung der 
Zweitausfertigungen zur Verfügung zu stellen. 

,(6) Die näheren Bestimmungen über Form und 
Inhalt der Ausgabe- und Abrechr;\Ungsnachweise 
sind durch Verordnung ,des Bun'desministe~s für 
soziale Verwaltung festzulegen. Für Ausgabe- und 
Abrechnungsnachweise, die von der Interessen­
vertretung der Auftraggeber eines Erzeugungs­
zweiges aufgelegt werden, können Abweichungen 
von den allgemeinen Vorschriften dieser Verord­
nung zugelassen werden, wenn es die besonderen 
Beschäftigungsverhältnisse in diesem Erzeugungs­
zweig erfordern. Durch Verordnung, kann ferner 
Auftraggebern, die die Lohnverrechnung mittels 
elektronischer Datenve'rarbeitungsanlage durch­
führen, die Verwendung von im gleichen Verfah­
ren erstellten Ausgabe- und Abrechnungsnach­
weisen .gestattet werdeI,l, wenn die überprüfbar­
keit der errechneten Entgelte durch Ausdruck. in 
Klarschrift und Bekanntgabe des Schlüssels ge­
währleistet ist. 

§11 

Erfolgt die Vergabe von Heimarbeit durch Mit­
telspersonen,. die gemäß § 4 gleichgestellt sind, 
so gilt § 10 für sie sinngemäß. 
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Abrechnungsbuch auszufolgen. Dieses Abrech- \ 
nungsbuch ist von der Mittelsperson zu ver-
wahren. Im übrigen gelten die Bestimmungen des 
§ 10 sinngemäß. 

§ 12 

(1) An Sonntagen und an den im Feiertags­
ruhegesetz 1957, BGBl. Nr. 153, in seiner jeweils 
geltenden Fassung angeführten Feiertagen darf 
Heimarbeit weder ausgegeben noch abgeliefert 
werden .. Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung (Zentral-Arbeitsinspektorat) kann in be­
gründeten Fällen für einzelne Zweige der Heim­
arbeit in bestimmten Gebieten nach Anhörung 
der gesetzlichen Interessenvertretungen der 
Dienstnehmer und der Dienstgeber Ausnahmen 
zulassen. 

(2) Das Arbeitsinspektorat kann in Einzelfällen 
für bestimmte Zeiten des Tages die Ausgabe und 
Ablieferung von Heimarbeit untersagen. 

§13 

(1) Wer Heimarbeit vergibt, hat entsprechend 
Vorsorge zu treffen, daß die Ausgabe und Ab­
lieferung der Heimarbeit ohne ungebührliche 
Wartezeit durchgeführt wird. 

(2) Eine über 45 Minuten hinausgehende Warte­
zeit hat derjenige, der Heimarbeit vergibt, zu 
vergüten. Die Vergütung ist nach dem der Ent­
geliberechnung zugrunde liegenden Stundenlohn 
zu bemessen. 

(3) Ein Anspruch auf Vergütung einer Warte­
zeit besteht nur, wenn sich der mit Heimarbeit 
Beschäftigte zu dem für die Ausgabe und Ab.1iefe­
rung der Heimarbeit vorgeschriebenen Zeitpunkte 
bei der Person gemeldet hat, welche .die Ausgabe 
oder übernahme der Heimarbeit vornimmt. 

§ 14 

(1) Zur Hintanhaltung einer übermäßigen Be­
anspruchung der Heimarbeiter darf auf ein Ab­
rechnungsbuch keine größere Menge ausgegeben 
werden, als durch eine vollwertige Arbeitskraft 
ohne Hilfskräfte bei Einhaltung der für den be­
treffenden Erzeugungszweig geltenden Arbeitszeit 
bewältigt werden kann. Die zuständige Heim­
arbeitskommission kann nach Anhörung des Ar-

, beitsinspektorates 'allgemeine Bestimmungen dar­
über treffen, welche Arbeitsmenge in bestimmten 
Erzeugungszweigen der Heimarbeit auf ein Ab­
rechnungsbuch für einen bestimmten Zeitraum 
ausgegeben werden darf. Wird eine soldte Rege-

§ 12 

An Sonntagen und an den im Feiertagsruhe­
gesetz 1957, BGBl. Nr .. 153, in seiner! jeweils 
geltenden Fassung darf weder, Heimarbeit ausge­
g<;ben (zugestellt) noch durchgeführte Heimarbeit 
übernommen (abgeholt) werden. 

§13 

(1) Wer Heimarbeit vergibt, hat dafür zu sor­
gen, daß die Ausgabe (Zustellung) der Heimarbeit 
und die übernahme (Abholung) der durchge­
führten Heimarbeit zu dem vereinbarten Zeit­
punkt ohne ungebührliche Wartezeit vorgenom­
men wird. 

(2) Eine sich dennoch ergebende, 30 Minuten 
übersteigende Wartezeit des mit Heimarbeit ~e­
schäftigten hat derjenige, der Heimarbeit ver­
gibt, Zur Gänze zu vergüten. Die Vergütung ist 
nach dem der Entgeltberechnung zugrunde liegen­
den Stundenlohn zu bemessen. 

(3) Ein Anspruch auf Vergütung der Wartezeit 
besteht nur, wenn sich der mit Heimarbeit Be­
schäftigte zu dem für die Ausgabe und Abliefe­
rung der Heimarbeit vorgesehenen Zeitpunkt bei 
der Person, die die Ausgabe (übernahme) vor­
nimmt, gemeldet bzw. sich zu der für die Zu­
stellung (Abholung) vorgesehenen Zeit am ver­
einbarten Ort aufgehalten hat. 

§ 14 

(1) Vereinbarungen über Vorleistungen des 
Heimarbeiters für die Vergabe oder die Zusiche­
rung der Vergabe von Heimarbeit sind rechtsun­
wirksam. 

(2) Der Auftraggeber darf für einen bestimm­
ten, einen Monat keinesfalls überschreitenden 
Zeitraum keine größere Arbeitsmenge an einen 
Heimarbeiter ausgegeben, als im Betrieb von eirier 
vollwertigen vergleichbaren Arbeitskraft ohne 
Hilfskräfte bei gleicher maschineller Ausstattung 
des Arbeitsplatzes oder, wenn keine vergleichbare 
Betrie'bsarbeit besteht, von einem vollbeschäftig­
ten durchschnittlichen Heimarbeiter bei Einhal-
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_ lung nicht getroffen, so entscheidet in Zweifels­
fällen das Arbeitsinspektorat, welche Arbeits­
mengen ausgegeben werden dürfen. 

(2) Die Lieferfristen sind so zu bemessen, daß 
die Aufträge ohne Sonn- und Feiertagsarbeit 

,ausgeführt werden könne~, es sei denn, daß es 
sich um eine Arbeit handelt, die nach den für 
den in Betracht kommenden Erzeugungszweig 
geltenden Vorschriften über die Sonn- und Feier­
tagsruhe an Sonn- oder Feiertagen verrichtet 
werden darf. Für Frauen und Jugendliche sind die 
Lieferfristen überdies so zu bemessen, daß die 
Aufträge ohne Nachtarbeit und unter Beobach­
tung der für diese Personen geltenden besonderen 
Arbeiterschutzvorschriften angeführt werden kön­
nen. Welche Zeit als Nachtzeit gilt, bestimmt sich 
nach den für den betreffenden Erzeugungszweig 
geltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften. 

§15 

Fassung des Entwurfes 

tung der jeweils geltenden gesetzlichen Normal­
arbeitszeit bewältigt werden kann. Bei Lösung des 
Heimarbeitsverhältnisses durch den Heimarbeiter 
ist unabhängig vom Ausmaß der ausgegebenen 
Arbeitsmenge lediglich das in Arbeit befindliche 
Stück fertigzustellen. 

(3) Wenn die Beschaffenheit der Arbeitsstücke 
es erfordert, kann die Heimarbeitskommission 
einen kürzeren oder längeren Zeitraum für deren 
Ausgabe festsetzen. Auf die Beschlußfassung der 
Heimarbeitskommission sind die§§ 32 bis 34 
sinngemäß anzuwenden. Liegt kein Beschluß der 
Heimarbeitskommission vor, so kann im Einzel­
fall das Arbeitsinspektorat, in dessen Aufsichts­
bezirk der Auftraggeber seinen Standort hat, 
durch Bescheid einen kürzeren oder längeren 
Ausgabezeitraum festlegen. 

(4) Die Lieferfristen sind so zu bemessen, daß 
die Aufträge bei Einhaltung der jeweils geltenden 
gesetzlichen Normalarbeitszeit und ohne Sonn­
und Feiertagsarbeit ausgeführt werden können. 
Für Frauen und Jugendliche sind die Lieferfristen 
überdies so zu bemessen, daß die Aufträge ohne 
Nachtarbeit und unter Beobachtung der für diese 
Personen geltenden besonderen Arbeit1J.ehmer­
schutzvorschriften ausgeführt werden können. 
Welche Zeit als Nachtzeit gilt, bestimmt sich nach 
den für den betreffenden Erzeugungszweig gel­
tenden arbeitsrechtlichen Vorschriften. 

$15 
ArbeitszeitderWerkstattgehilfen Beschränkung der Vergabe 

Heimarbeit an im Betrieb 
schäftigte 

von 
B e-

(1) Für die bei Zwischenmeistern beschäftigten 
Werkstattgehilfen und Lehrlinge gelten die für 
gewerbliche Hilfsarbeiter und, soweit es sich um 
Personen unter 1& Jahren handelt, die für Jugend­
liche jeweils bestehenden Vorschriften über die 
Arbeitszeit. 

(2) Werkstattgehilfen und Lehrlingen darf für 
Tage, an denen ihre Werkstattarbeit das Ausmaß 
der gesetzlich zulässigen Höchstarbeitszeit erreicht, 
vom Dienstgeber kein Auftrag zur Verrichtung 
von Arbeit außerhalb der Betriebsstätte erteilt 
werden. Aufträge sind nur in solchem Umfange 
gestattet, als durch die We~kstatt- und Heim­
arbeit die gesetzliche oder kollektivvertragliclt zu­
lässige Höchstarbeitszeit nicht überschritten wird. 

§17 

(1) Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung kann nach Anhörung der gesetzlichen 
Interessenvertretungen der Dienstnehmer und der 
Dienstgeber und der in Betracht kommenden 
Heimarbeitskommission im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Handel und Wieder-

Der Auftraggeber (Zwischenmeister) darf an 
die in seinem Betrieb beschäftigten Dienstnehmer 
(Lehrlinge) Heimarbeit nur insoweit ausgeben, als 
durch die dafür aufzuwendende Zeit zuzüglich 
der Arbeitszeit im Betrieb die gesetzliche Normal­
arbeitszeit nicht überschritten wird. 

§ 17 

(1) Die Herstellung, Bearbeitung, Verarbeitung 
oder Verpackung von Lebens- und Genußmitteln, 
von Heilmitt~ln sowie von kosmetischen Mitteln 
in Heimarbeit ist verboten, wobei unter Ver­
packung das Anbringen der mit diesen Waren un­
mittelbar in Berührung stehenden Hülle zu ver-
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aufbau für Erzeugungszweige, in denen sich aus 
der Art der Herstellung, Bearbeitung, Verar­
beitung oder Verpackung von Waren eine Gefähr­
dung des Lebens oder der Gesundheit der mit 
Heimarbeit Beschäftigten oder der Verbraucher 
der Waren ergibt, durch Verordnung Heimarbeit 
verbieten oder besondere Vorschriften für die 
Verrichtung der Heimarbeit erlassen. 

§ 18 

(2) Das Feiertagsentgelt ist in Form eines Zu­
schlages zu den jeweils erzielten Arbeitsentgelten 
einschließlich allfällig gezahlter Urlaubsentgelte 
und allfälliger Krankenentgelte zu leisten. Dieser 
Zuschlag beträgt 31/3 v. H. der reinen Arbeits­
entgelte ohne Unkostenzuschläge; er darf in das 
Arbeitsentgelt nicht einbezogen werden. Das 
Feiertagsentgelt ist jeweils bei der ersten Entgelt­
zahlung nach dem 15. März und nach dem 15. Sep­
tember abzurechnen und auszuzahlen; endet das 
Vertragsver häl tnis früher, so ist das F eiertags­
entgelt bei der letzten Entgeltzahlung abzurech­
nen und auszuzahlen. Die Auszahlung ist unter 
Angabe der Berechnungsgrundlage im Abrech­
nungsbuch gesondert auszuweisen. 

§ 22 

(5) Zum Zwecke der Berechnung des Urlaubs­
entgeltes umfaßt das Arbeitsentgelt auch die in 
dem Urlaubszeitraum gebührenden Feiertagsent­
gelte, ein in diesem Zeitraum allfällig gezahltes 
Urlaubsentgelt und allfällig gezahlte Kranken­
entgelte; es umfaßt jedoch nicht die Unkosten­
zuschläge. 

§ 25 

stehen ist. Darüber hinaus kann der Bundes­
minister für soziale Verwaltung nach Anhören 
der gesetzlichen Interessenvertretungen der 
Dienstnehmer und der Dienstgeber und der in 
Betracht kommenden Heimarbeitskommissionen 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie für Erzeugungs­
zweige, in denen sich aus der Art der Herstellung, 
Bearbeitung, Verarbeitung oder Verpackung von 
Waren eine Gefährdung des Lebens oder der Ge­
sundheit der mit Heimarbeit Beschäftigten oder 
der Verbraucher der Waren ergibt, durch Ver- . 
ordnung Heimarbeit verbieten oder besondere 
Vorschriften für die Vergabe oder Verrichtung 
von Heimarbeit erlassen. 

§ 18 

(2) Das Feiertagsentgelt ist in Form eines Zu­
schlages zu den erzielten Arbeitsentgelten ein­
schließlich allfälliger gezahlter Urlaubsentgelte 
und allfälliger Entgelte gemäß § 27, jedoch aus­
schließlich der Unkostenzuschläge, zu leisten. 

(3) Der Zuschlag gemäß Abs. 2 beträgt 4 v. H. 
Für die Angehörigen der evangelischen Kirchen 
AB und HB, der Altkatholischen Kirche und der 
Methodistenkirche beträgt der Zuschlag 41/3 v. H. 
Er darf in das Arbeitsentgelt nicht einbezogen 
werden. Das Feiertagsentgelt ist jeweils bei der 
ersten Entgeltzahlung nach dem 15. März und 
nach dem 15. September abzurechnen und aus­
zuzahlen; endet das Vertragsverhältnis früher, so 
ist das Feiertagsentgeltbei der letzten Entgelt­
zahlung abzurechnen und auszuzahlen. 

§ 22 

(5) Zum Zwecke der Berechnung des Urlaubs­
entgelts umfaßt das Arbeitsentgelt auch die in 
dem Urlaubszeitraum gebührenden Feiertagsent­
gelte, ein in diesem Zeitraum allfällig gezahltes 
Urlaubsentgelt und Entgelte gemäß § 27; es um­
faßt jedoch nicht die Unkostenzuschläge. 

§ 25 

Vormerkung 1m 
buch 

Abr'echriungs- Vormerkung 1m A b r e c h nun g s-
nachweis 

erster Satz erster Satz 

Die gemäß § 22 und 23 geleisteten Beträge so- Die gemäß §§ 22 und 23 geleisteten Beträge 
wie allfällige Urlaubszuschüsse sind gleichzeitig sowie allfällige Urlaubszuschüsse sind gleichzeitig 
mit der Auszahlung im Abrechnungsbuch einzu- mit der Auszahlung im Abrechnungsnachweis 
tragen. 

§ 26 

(3) Der Zuschlag gemäß Abs. 1 und 2 darf in 
das Arbeitsentgelt nicht einbezogen werden. Er 
ist im Abrechnungsbuch gesondert auszuweisen. 

einzutragen. 

§ 26 

(3) Der Zuschlag gemäß Abs. 1 und 2 darf in 
das Arbeitsentgelt nicht einbezogen werden. Er 
ist im Abrechnungsnachweis gesondert auszu­
weisen. 

1482 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 21 von 31

www.parlament.gv.at



22 1482 der Beilagen 

Geltendes Recht 

Abschnitt 3 

Krankenentgelt und Weihnachtsremuneration 

§ 27 

(1) Für Heimarbeiter, die bei einer Person, die 
Heimarbeit vergibt, in den letzten 39 Wochen 
durch mindestens 13 Wochen oder in den letzten 
78 Wochen durch mindestens 26 Wochen be­
schäftigt waren und in diesen 13 bzw. 26 Wochen 
eine Arbeitsleistung erbracht haben, die nach 
Dauer oder Menge der eines Werkstattgehilfen 
entspricht, gelten neben den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes folgende Sonderbestimmungen: 

a) Sie haben Anspruch auf Entgelt im Fall 
einer Erkrankung oder eines Unglücks­
falles unter der Voraussetzung und in dem 
Ausmaß, als eine solche Leistung in dem für 
Werkstattgehilfen des betreffenden Erzeu­
gungszweiges geltenden Kollektivvertrag 
vorgesehen ist. Besteht keine kollektivver­
tragliche Regelung, so behalten sie den An­
spruch auf das Entgelt, wenn sie nach min­
destens 14tägiger Beschäftigung durch 
Krankheit oder Unglücksfall für eine ver­
hältnismäßig kurze, je'doch eine Woche nicht 
übersteigende Zeit an der Ausübung ihrer 
Beschäftigung verhindert sind, ohne dies 
vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässig­
keit verschuldet zu haben. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten sinn­
gemäß auch für Heimarbeiter, die bei mehreren, 

'Personen, die Heimarbeit vergeben, in dem im 
Abs. 1 genannten Umfang beschäftigt sind. 

(3) Die gemäß Abs. 1 lit. a und b geleisteten 
Krankenentgelte und Weihnachtsremunerattonen 
sind gleichzeitig mit der Auszahlung im Abrech­
nungsbuch einzutragen. Die Eintragung hat ins­
besondere zu enthalten: 

Datum der Auszahlung; 
Art des ausgezahlten Betrages; 
Höhe des Betrages. 

Fassung des Entwurfes. 

Abschnitt 3 

Entgeltfortzahlung bei Arbeitsverhinderung 

§ 27 

(1) Ist ein Heimarbeiter, der bei einer Person, 
die Heimarbeit vergibt, in den letzten 13 Wochen 
durch mindestens drei Wochen oder in den letzten 
39 Wochen durch mindestens 13 Wochen oder in 
den letzten 78 Wochen durch mindestens 
26 Wochen beschäftigt war, durch Krankheit (Un­
glücksfall) an' der Leistung seiner Arbeit verhin­
dert, ohne daß er die Verhinderung vorsätzlich 
oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, 
so behält er seinen Anspruch auf das Entgelt 
unter den Voraussetzungen und in dem Ausmaß, 
als eine solche Leistung für die Betriebsarbeiter 
des betreffenden Erzeugungszweiges durch Gesetz 
oder Kollektivvertrag vorgesehen ist. 

(2) Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufent­
halte in Heil- und Pflegeanstalten, Rehabili­
tationszentren und Rekonvaleszentenheimen, die 
aus Gründen der Erhaltung, Besserung oder Wie­
derherstellungder Arbeitsfähigkeit von einem 
Träger der Sozialversicherung, dem Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung gemäß § 12 Abs. 4 
des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, 
einem Landesinvalidenamt' oder einer Landes­
regierung auf Grund eines Behindertengesetzes 
auf deren Rechnung bewilligt oder angeordnet 
wurden, sind unbeschadet allfälliger Zuzahlungen 
durch den Versicherten (Beschädigten) der Ar­
beitsverhinderung gemäß Abs. 1 gleichzuhalten. 

(3) Bei wiederholter Arbeitsverhinderung durch 
Krankheit (Unglücksfall) innerhalb eines Arbeits­
jahres besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des 
Entgelts nur insoweit, als die Dauer des Anspru­
ches gemäß Abs. 1 noch nicht erschöpft ist. 
Durch Arbeitsunterbrechungen, die nicht länger 
als jeweils 60 Tage dauern, wird das Arbeitsjahr 
nicht unterbrochen. 

(4) Wird ein gemäß Abs. 1 regelmäßig be­
schäftigter Heimarbeiter durch Arbeitsunfall oder 
Berufskrankheit im Sinne der Vorschriften über 
die gesetzliche Unfallversicherung an der Leistung 
seiner Arbeit verhindert, ohne daß er die Ver­
hinderung vorsätzlich oder durch grobe Fahr­
lässigkeit herbeigeführt hat, so behält er seinen 
Anspruch auf das Entgelt ohne Rücksicht auf an­
dere Zeiten einer Arbeitsverhinderung unter den 
Voraussetzungen und in dem Ausmaß, als eine 
solche Leistung für die Betriebsarbeiter des be­
treffenden Erzeugungszweiges durch Gesetz oder 
Kollektivvertrag vorgesehen ist. 

(5) In A'bs. 2 genannte Aufenthalte, die wegen 
eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit 
bewilligt oder angeordnet werden, sind einer 
Arbeitsverhinderung gemäß Abs. 4 gleichzuhalten. 
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(6) Die Leistungen für die in Abs, 2 genannten 
Aufenthalte gelten auch dann als auf Rechnung 
einer in Abs. 2 genannten Stelle erbracht, wenn 
hiezu ein Kostenzuschuß mindestens in der halben 
Höhe der gemäß § 45 Abs. 1 lit. a ASVG gelten­
den Höchstbeitragsgrundlage für jeden Tag des 
Aufenthaltes gewährt wird. 

(7) Für die Bemessung der Dauer der Ansprüche 
gemäß Abs. 1, 2, 4 und 5 sind Beschäftigungs­
zeiten bei demselben Auftraggeber, die keine 
längere Unterbrechung als jeweils 60 Tage auf­
weisen, zusammenzurechnen. Diese Zusammen­
rechnung unterbleibt jedoch, wenn der Heim­
arbeiter das Beschäftigungsverhältnis ohne wich­
tigen Grund vorzeitig auflöst. 

(8) Das fortzuzahlende Entgelt beträgt für 
jeden Werktag ein Sechstel des durchschnittlichen 
Wochenverdienstes der letzten 13 Wochen, in 
denen der Heimarbeiter Arbeitsaufträge vom 
Auftraggeber erhalten hat. Bei der Berechnung 
des Wochenverdienstes sind die Unkostenzuschläge 
nicht zu berücksichtigen. Durch Heimarbeitsge­
samtvertrag oder Heimarbeitstarif kann eine an­
dere Berechnungsart vorgesehen werden. 

(9) Der Heimarbeiter ist verpflichtet, ohne Ver­
zug die Arbeitsverhinderung dem Auftraggeber 
bekanntzugeben und auf Verlangen des Auftrag­
gebers, das nach angemessener Zeit wiederholt 
werden kann, eine Bestätigung d~s zuständigen 
Krankenversicherungsträgers oder eines Ge­
meindearztes über Beginn, voraussichtliche Dauer 
und Ursache der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. 
Diese Bestätigung hat einen Vermerk darüber zu 
enthalten, daß dem zuständigen Krankenversiche­
rungsträger eine Arbeitsunfähigkeitsanzeige mit 
Angabe über Beginn, voraussichtliche Dauer und 
Ursache der Arbeitsunfähigkeit übermittelt 
wurde. 

(10) Wird der Heimarbeiter durch den Kon­
trollarzt des zuständigen Krankenversicherungs­
trägers für arbeitsfähig erklärt, so ist der Auf­
traggeber von diesem Krankenversicherungsträ­
ger über die Gesundschreibung sofort zuverstän­
digen. Diese Pflicht zur Verständigung besteht 
auch, wenn sich der Heimarbeiter ohne Vorliegen 
eines wichtigen Grundes der für ihn vorgesehenen 
ärztlichen Untersuchung beim zuständigen Kran­
kenversicherungsträger nicht unterzieht. 

(11) In den Fällen des Abs. 2 und 5 hat der 
Heimarbeiter eine Bescheinigung über die Be­
willigung oder Anordnung sowie über den Zeit­
punkt des in Aussicht genommenen Antrittes 
und die Dauer des die Arbeiüverhinderung be­
gründenden Aufenthalts vor dessen Antritt vor-
zulegen. . 

(12) Kommt 'der Heimarbeiter einer seiner Ver­
pflichtungen nach-Abs. 9 oder Abs. 11 nicht nach, 
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Abschnitt 3 

Krankenentgelt und Weihnachtsremuneration 

§ 27 

(1) Für Heimarbeiter, die bei einer Person, die 
Heimarbeit vergibt, in den letzten 39 Wochen 
durch mindestens 13 Wochen oder in den letzten 
78 Wochen durch mindestens 26 Wochen beschäf­
tigt waren und in diesen 13 beziehungsweise 
26 Wochen eine Arbeitsleistung erbracht haben, 

';Y die nach Dauer oder Menge der eines Werkstatt­
gehilfen entspricht, gelten neben den Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes folgende Son'derbestimmun­
gen: 

a) 
b) Sie haben Anspruch auf Weihnachtsremu­

neration unter der Voraussetzung und in 
dem Ausmaß, als solche Leistungen in dem 
für Werkstattgehilfen des betreffenden Er­
zeugungszweiges geltenden Kollektivver­
trag vorgesehen sind. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten sinn­
gemäß auch für Heimarbeiter, die bei mehreren 
Personen, die Heimarbeit vergeben, in dem im 
Abs. 1 genannten Umfang beschäftigt sind. 

(3) Die gemäß Abs. 1 lit. a und b geleisteten 
Krankenentgelte und Weihnachtsremunerationen 
sind gleichzeitig mit der Auszahlung im Abrech­
nungsbuch einzutragen. Die Eintragung hat InS­

besondere zu enthalten: 
Datum der Auszahlung; 
Art des ausgezahlten Betrages; 
Höhe des Betrages. 

Fassung des En,twurfes 

so verliert er für die Dauer der Säumnis den An­
sJ;>ruch auf Entgelt. Das gleiche gilt, wenn sich der 
Heimarbeiter ohne Vorliegen eines wichtigen 
Grundes der für ihn vorgesehenen ärztlichen Un­
tersuchung beim zuständigen Krankenversiche­
rungsträger nicht unterzieht. 

(13) Wird das Heimarbeitsverhältnis während 
einer Arbeitsverhinderung durch Krankheit oder 
Unglücksfall sowie durch Arbeitsunfall oder Be­
rufskrankheit vom Auftraggeber ohne Vorliegen 
eines wichtigen, vom Heimarbeiter verschuldeten 
Grundes gelöst oder vom Heimarbeiter aus einem 
wichtigen Grund vorzeitig gelöst, so bleibt der 
Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts für die 
in Abs. 1 und 4 vorgesehene Dauer bestehen, 
wenngleich das Heimarbeitsverhältnis früher en­
det. Zeiten nach Beendigung des Heimarbeitsver­
hältnisses, in denen ein Anspruch auf Fortzahlung 
des Entgelts besteht, gelten nicht als Arbeitsunter­
brechungen im Sinne der Abs. 3 und 7. 

Abschnitt 4 

U rlaubszuschuß und Weihnachtsremuneration 

§ 27 a 

(1) Heimarbeiter haben Anspruch auf Urlaubs­
zuschuß und Weihnachts remuneration unter den 
Voraussetzungen und in dem Ausmaß, als solche 
Leistungen in dem für Betriebsarbeiter des be­
treffenden Erzeugungszweiges geltenden Kollek­
tivvertrag vorgesehen sind. Werden diese Leistun­
gen im Kollektivvertrag in Wochenlöhnen be­
rechnet, so gebührt dem Heimarbeiter für jeden 
dem Betriebsarbeiter zustehenden Wochenlohn 
ein Zuschlag von 2 v. H. der im Abrechnungs­
zeitraum erzielten Arbeitsentgelte einschließlich 
allfällig gezahlter Urlaubsentgelte, Feiertagsent­
gelte und Entgelte gemäß § 27, jedoch ausschließ­
lich der Unkostenzuschläge. Ist in dem betreffen­
den Erzeugungszweig kein Kollektivvertrag wirk­
sam, so können Regelungen über die Gewährung 
eines Urlaubszuschusses oder einer Weihnachts­
remuneration durch Heimarbeitsgesamtvertrag 
oder Heimarbeitstarif getroffen werden. 

(2) Der Urlaubszuschuß ist jeweils bei Urlaubs­
antritt für den Urlaubszeitraum (§ 20 Abs. 2) 
abzurechnen und auszuzahlen. Die Weihnachts­
remuneration ist zu dem für Betriebsarbeiter des 
Erzeugungszweiges vorgesehenen FäIligkeitster­
min bzw. zu dem im Heimarbeitsgesamtvertrag 
oder Heimarbeitstarif festgesetzten Zeitpunkt ab­
zurechnen und auszuzahlen. 

(3) Für Zwischenmeister und Mittelspersonen 
können durch Heimarbeitsgesamtvertrag oder 
Heimarbeitstarif als Urlaubszuschuß und Weih­
nachtsremuneration Zuschläge zu den jeweils er­
zielten Arbeitsentgelten einschließlich der Feier­
tagsentgelte und Urlaubsentgelte, jedoch aus-
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§ 28 

(4) Erscheint zur Gewährleistung einer zweck­
entsprechenden Tälligkeit die ErI1ichtung einer 
besonderen Heimarbeitskommission bei einem 
anderen Einigungsamt als beim Einigungsamt 
Wien geboten, so hat das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung einvernehmLich mit dem Bun­
desministerium für Handel und Wiederaufbau 
und: ,dem Bundesministeri'UlIll für Justiz nach An­
hörung der gesetzlichen Interessenvertretungen 

- der Dienstnehmer und der Dienstgeber durch 
Veror,dnrung >die erforderliche Regelung zu treffen. 

(6) Das Nähere über den fachlichen Wirkungs­
bereich der einzelnen Hcimal'beitskommissionen 
wird vom Bundesministerium für soziale Ver­
waltung einvernehmlich mit dem Bundesmini~e­
rium für Handel und Wliederaurbau durch Ver­
ordnung bestimmt. 

§ 29 

Abs. 1 lit. c 

c) allgemeine Bestimmungen über die auf ein 
Abrechnungsbuch auszugebende Arbeits­
menge gemäß § 14 zu treffen; 

§ 30 

Abs. 4 erster Satz 

Der Vorsitzende und seine Stellvertreter wer­
den vom Bundesministerium für soziale Verwal­
tung auf Grund eines gemeinsamen Vorschlages 
des österreichischep. Arbeiterkammert~ges, des 
österreichischen Gewerkschaftsbundes und der 
Bundeskammerder gewerblichen Wirtschaft 
für unbestimmte Zeit und auf Widerruf ernannt. 

Abs. 5 erster Satz 

Die Mitglieder werden vom Bundesmin,isterium 
für soziale V erWal tung bestellt. 

(6) Wird das Vor,schlagsr,echt gemäß Abs. 4 
und 5 nicht binnen zwei Monaten nach Aufforde­
rung ausgeübt, so ist das. Bundesministerium für 
sOZiiale Vel'w.altung bei der Bestellung an Vor­
schläge nicht gebuI;lden. 

§ 31 

schließlich der Unkostenzuschläge, festgesetzt wer­
den, die das Ausmaß des Urlaubszuschusses und 
der Weihnachtsremuneration für die Betriebsar­
beiter des betreffenden Erzeugungszweiges im 
Durchschnitt nicht übersteigen dürfen. Die Rege­
lung hat auch den ,Zeitpunkt der Auszahlung zu 
enthalten. 

§ 28 

(4) Ist zur Gewährleistung einer zweckentspre­
chenden Tätigkeit die Errichtung einer beson­
der,en Heimarbeitskommission bei einem anderen 
Einigungsamt als beim Einigungsamt Wien er­
fOl1dedich, so hat ,der Bundesminister für ,so:z:iale 
Verwaltung nach Anhörung der ,gesetzlichen 1n­
t,eressenvertretungen der Dienstnehmer und der 
Dienstgeber ·durch Verordnung die erforderliche 
Regelung zu treffen. 

(6) Das Nähere über den ,f,ach~ichen Wirkungs­
bereich der ein'ZcLnen Heimal'beitskommissionen 
wird vom Bundesminister für soziale Ver­
waltung ,durch Verordnung bestimmt. 

§ 29 

Abs. IHt. c 

c) Beschlüsse 1m Sinne des § 14 Abs. 3 zu 
fassen; 

§ 30 

. Abs. 4 erster Satz 

Der Vorsitzende Ulnd seine Stellvertreter wer­
den vom Bun:desminist~r für soziale Verwal­
tung auf Grund eines gemeinsamen Vorschlages 
des österreichischen Arbeiterkammertiges,des 
österreichischen Gewerkschaftsbundes und der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
bestellt. 

. Abs. 5 erster Satz 

Die Mitglieder werden vom Bundesminister 
für soziale Verwaltung bestellt. 

(6) Wird das Vorschlagsrecht gemäß Abs. 4 
und 5 nicht mnnen zwei Monaten nach Auffor­
derung ausgeübt, so ist ,der Bundesminister für 
soziale Verwaltung bei der Bestellung an V or­
schläge nicht ,gebunden. 

§.31 

(2) Die· Mitglieder werden für eine Amtsdauer (2) Die VOl'Sitzeinderi, Stellvertreter und Mit-
von fünf Jahren berufen. Sie haben vor Antritt glieder werden gemeinsam für eine Amt9dauer 

1482 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 25 von 31

www.parlament.gv.at



26 1482 der Beilagen 

Geltendes Recht 

ihres Amtes dem Vorsitzenden durch Hand­
schl3ig gewissenhafte und unparteiische Ausübung 
des Amtes zu geloben. Das Amt von Mitgliedern, 
die innerhalb der allgemeinen fünf jährigen Amts­
,da.uer berufen werden, endet mit deren Ablauf. 
Die,infolge des Ablaufes der Amtsdauer aus­
scheidenden Mitglieder ha.ben ihr Amt bis zur 
Wiedel'besetzung auszuüben. Wiederbestellung 
ist zulässig. 

(3) Da's Bundesministefiium für soziale Verwal­
tung hat ein Mitglied ,seines Amtes zu entheben, 
wenn ein der Bestellung entgegenstehendes ge­
setzliches Hindernis bekannt wifld oder wenn es 
sich ·einer groben Verletzung oder dauernden Ver­
nachlässigung seiner Amtspflichten schuldig &e­
macht hat. E~n MitgLied ist a,uch dann zu ent­
heben, wenn in seiner Berufstätigkeit eine solche 
Änrdetung eintritt, daß es nicht mehr g,eeignet 
erscheint, 'die Interessen jener Gruppe wahrzu­
,nehmen, zu deren Vertretung es hestellt wurde. 
Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
kann ferner ein Mitglied auf begründeten Antrag 
der Stelle, auf ,deren Vorschlag die Bestellung er­
folgte, seines Amtes entheben. Mit dem Ent­
hebungsantrag ist gleichzeitig ein neuer Beset­
zungsvorschJag zu erstatten. 

§ 32 

(2) Den Vorsitz im Senat führt der Vorsitzende 
(Stellvertreter) der Heimal'beitskommission. Er 
hat in den Senat zu heflufen: 

a) wenn es' ,sich um AngeLegenheiten handelt 
die Ansprüche der Heimarbeiter betreffen: 
je vier Mitlglieder mit Stimmrecht aus der 
Gruppe der Auftraggeber und aus der 
Gruppe der Heimarbeiter sowie als Mit­
glieder mit beratender Sllimme j,e ein Mit­
glied aus der Gruppe der Zwischenmeister 
und aus der Gruppe der Mittelspersonen 
und zwei Mitglieder aus der Gruppe der 
Fachleute; 

b) w:enn es sich um Angelegenheiten handelt, 
,dIe Ansprüche der ZWlischenmeister betref­
fen, je vier Mitglieder mit Stimmrecht aus 
der Gruppe 'der Auftrl!ggeber und aus der 
Gruppe ,der Zwischenmeister sowie je zwei 
Mitglieder mit beratender Stimme aus der 
Gruppe der Heimarbeiter und aus der 
Gruppe der Fachleute. Anstelle ,der Mit­
gl~eder aus der Gruppe der Zwis~enmeister 
treten solche aus der GIiUPpe der Mittels­
personen, wenn ,es sich ,um Angelegenheiten 
handelt, ,die Ansprüch,e der Mittelspersonen 
betreffen. 

Fassung des Entwurfes 

von fünf Jahren berufen. Das Amt von Vorsit­
zen'den, SteUvertretern und Mitgliedern, die 
innerhalb der allgemeinen fünfjiilirigen Amts­
dauer beruf,en rw,erden, endet mit Ideren Ablauf. 
Sie hahen hei Ausscheiden 'infolge des Ablaufes 
,der allgemeinen Amtsdauer ihr Amt bis zur Wie­
derbesetzung auszuüben. Wiederbestellung ist zu­
läsSlig. Die Millglieder haben vor Antritt ihres 
Amtes ,dem Vor,sitzenden (Stel1vertreter) durch 
Handschlag die gewissenhafte und unparteüsche 
Ausübung des Amtes zu geloben. 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwal­
tung hat einen Vor,sitzenden, einen Stellvertreter 
oder ein Mitglied seines Amtes zu entheben, wenn 
ein der Bestellung entge&enstehendes gesetzliches 
Hindernis bekannt wird oder wenn der Betref­
fende sich einer groben Verletzung oder dauernden 
Vernachlässigung seLner AmtspHichten schuldig 
gemacht hat. Bin Mitglied ist auch dann zu ent­
heben, wenn in seiner B,erufstätigkeit ,eine Än­
derung eintritt, Idurch ,die es nicht mehr geeignet 
erscheint, die Inter,essen jener Gruppe wahrzu­
nehmen, .zu ,deren Vertretung es hestellt wurde. 
Der Bundesminister für soZliale Verwaltung kann 
ferner einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter 
oder ,ein Mitglied auf' begründeten Antrag der 
St~lle, auf deren Vorschlag die Bestellung erfolgte, 
semes Amtes entheben; zugleich mit dem Antrag 
auf Enthebung ist ein neuer Besetzungsvorschlag 
zu erstatten. 

§ 3~ 

(2) Den Vorsitz im Senat führt der Vorsitzende 
(Stellvertreter) der Heimarbeitskommission. Er 
hat in den Senat zu berufen: 

a) wenn es ,sich um Angelegenheiten handelt, 
die Ansprüch,e ,der Heiriiatbeiter betreffen, 
mindestens je zw,ei Mitglieder mit Stimm­
recht aus ,der Gl'uppe der Auftraggeber und 
aus ,der Gruppe der Heimarbeiter sowie als 
Mitglieder mit heratender Stimme je ein 
Mitglied aus der Gruppe der Zwischen­
meister und ~us ,der Gl1UPpe der Mittels­
personen IUnd mindestens ,ein Millglied aus 
der Gruppe der Fachleute; 

b) wenn es sich um Angelegenheiten handelt, 
.die' Ansprüche der Zwischenmeister betref­
fen, mindestens je zwei Mitglieder mit 
Stimmrecht aus der Gruppe der Auftrag­
geber und aus der Gruppe der Zwischen­
rneister sowie mindestens je ein Mitglied 
mit beratender Stimme aus der Gruppe der 
Heimarbeiter und aus der Gruppe der Fach­
leute. Anstelle der Mitglieder aus· der 
Gruppe der Zwischenmeister treten solche 
aus der Gruppe der Mittelspersonen, w.enn 
es sich um Angelegenheiten handelt, die 
Ansprüche der Mittelspersonen betreffen. 
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Gelt end e s R ee h t F a ~ s u n g des E n t wurf e s 

Bei der Auswahl ,der Mitglieder inner­
halb der einzelnen Grupp~ ist jeweils auch 
,dar,auf Bedacht zu nehmen, daß die Er­
zeugungszwei:ge, für :die eine Regelung ge­
troff,en werden soll, tunlichst vertreten 
sind. 

(4) Die Senate sin,d verhandlungs- und be­
schlußfähig, wenn außerdem Vorsitzenden oder 
dessen Stellvertreter von jeder stimmberechtigten 
Gruppe mindestens die Hälfte der einberufenen 
Mitgl'ieder anwesend ist. 

§ 33 

, (1) Die Heimarbeitskommission faßt ihre Be­
schlüsse, soweit in diesem Bundesgesetz nicht an­
deres bestimmt ist, mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Der Vorsitzende gibt seine 
Stimme zuletzt ab. Bei gleichgeteilten Sümmen 
ist jene Meinung :lingenommen, für die der Vor­
sitzende gestimmt hat. 

§ 34 

Abs. 1 dritter Satz 

Der Vor'sitzende kann jedoch einen Vorschlag, 
Verhandlungen über die Erlassung eines Heim­
arbeitstarifes aufzunehmen, der Heimarbeits­
kommission nur dann unterbreiten, w,enn er vor­
her die Interessenvertretungen der Gruppen, für 
die der Heimarbeitstarif Anwendung finden soll, 
g,ehört hat. 

(2) Im Beschluß sind der Inhalt, der Geltungs­
umfang, der, Beginn der Wirksamkeit und die 
Geltungsdauer des Heimarbeitstal'\ifes festz,usetzen. 

§ 36 

Abs. 2 zweiter Satz 

Der Vor,sitzende kann jedoch einen Vorschlag, 
Verhandlungen über die Aufhebung oder Abän­
derung des Heimarbeitstarifes aufzunehmen, der 
Heimarbeitskommission nur dann unterbreiten, 
wenn er vorher die Interessenvertretungen der 
Gruppen, für die der Heimarbeitstarif Anwen­
dung findet, gehört hat. 

Bei ,der Auswahl der Mitgl'ieder innerhalb 
der ·einzelnen Gruppen ist jeweils auch dar­
auf Bedacht zu nehmen, ,daß ,die Erzeu-
19ungszweige, für die der Senat eine Re­
gelung treffen soll, tunlichst vertreten sind. 

(4) Die Senate sind v.erhandlungs- und be­
schlußfähig, wenn außer ,dem Vorsitzenden oder 
dessen Stellvertr.eter von jeder stimmberechtigten 
Gruppe mindestens zwei Mitglieder anwesend 
sind. 

§ 33 

(1) Die Heimarbeitskommission faßt ihre Be­
schlüsse, sow.eit in diesem Bundesgesetz nicht an~ 
deres bestimmt ist" mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Der Vo~sitzende gibt seine 
Stimme zuletzt ah. Bei gleichgeteilten Stimmen 
ist jene Meinung angenommen, für d~e der Vor­
sitzende gestimmt hat. Der Vorsitzende darf sich 
der Stimme nicht enthalten. 

§ 34 

Abs. 1 dritter Satz 

Der Vorsitzende kann jedoch seinen Vorschlag, 
VerhandLungen über die Erlassungeines Heim­
arbeitstarifes aufzunehmen, ,der Heimarbeits­
kommission nur dann unterbreiten, wenn er vor­
her die Interessenvertr,etungen der Gruppen, für 
die der Heima'l1beit,starif Anwendung finden soll, 
gehört hat. 

(2) Im Beschluß sind der Inhalt, der Geltungs­
umfang, der B,eginn ,der Wirksamkeit und die 
Geltungs,dauer des Heimarbeitstarifes festzusetzen. 
Enthält ein Heimarbeitstarif Bestimmungen, wo­
nach die Höhe des Entgelts bzw. die Höhe all­
fälliger Sonderzahlu11igen den für Betriebsarbeiter 
des betreffenden Erzeugungszweiges vorgenom­
menen kollektivvertraglichen .&bänderungen an­
zugleichen sind, so kann als Beginn der Wirk­
samkeit des Heimarbeitstarif.es, in dem die An­
gleichung beschlossen w~rd, der Zeitpunkt des 
Inkr.afttretens des die Abänderung für Betriebs­
arbeiter enthaltenden KoHektivvertrages fest­
gesetzt ,weI'den. 

§ 36 

Abs. 2 zweiter Satz 

Der Vorsitzende kann jedoch seinen Vorschlag, 
Verhandlungen über die Aufhebung oder Abän­
derung des Heimarbeitstarifes aufzunehmen, der 
Heimarbeitskommission nur dann unterbreiten, 
wenn er vorher die Interessenvertretungen der 
Gruppen, für die der Heimarbeitstarif Anwen­
dung findet, gehört hat. 

1482 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 27 von 31

www.parlament.gv.at



28 1482 der Beilagen 

GeltendesRecht 

§37 

Abs~ 1 zweiter Satz 

Der Vorsitzende kann jedoch einen Vorschlag, 
VerhandLungen über GleichsteUungsanordnungen 
aufzunehmen, der Heimarbeitskommission nur 
dann unterbreiten, wenn er vorher die Inter­
essenvertretungen _ d~r Gruppen, ,die von der 
Gleichstellung berührt wel1den wÜI1den, gehört 
hat. 

§ 39 

(4) Der Vorsitzende (Stellvertreter) wird vom 
Bundesministerium für Jl\1sniz i.m Einv,ernehmen 
mit dem Bundesministel1ium für soziale Verwal­
tung nach Anhörung des österreichischen Arbei­
terkammertages, des ö.sterreichischen Gewerk­
schaftsbundes und der Bundeskammer der gewerb­
lichen Wnrtschaft el'hannt. 

(5) Die B,eisitzer werden vom Buruiesministe­
rium für soz,iale Verwaltl\lng ,auf Grund von Vor­
schlägen bestellt, ,die hinsichtlich d,er Beisitzer aus 
der Gruppe der HeittnaI"beiter vom Österreichi­
schen Arbeitel1kammertag im Einvernehmen mit 
dem österr,eich,ischen Gewerkschaftsbund, hin­
sichtlich rder Seisitzer aus Iden 'Gruppen der Auf­
traggeber, Zwischenmeister und Mittelspersonen 
von der Bundeskammerder .gewel1blnchen Wirt­
schaft zu erstatten sind. Wir:d das Vorschlagsrecht 
nicht binnen zwei Monaten nach Aufforderung 
ausgeübt, so ist das Bundesministerium für so­
ziale Verwaltung bei der Bestellung an Vor­
schläge nicht gebunden. 

§ 41 

, Die näheren Vorschriften über die Geschäfts­
führung der Heimarbeitskommissionen und der 
Entgeltberechnungsausschüsse wel1d~n in einer 
Rahmengeschäftsordnung geregelt, die vom Bun­
desministerium für soziale V:erwaltungdurch Ver­
ol"dnung erlassen wird. 

§ 43 

Abs. 2 erster Satz 

Zum Ahschluß von Heimarbeitsgesamtverträ­
gen sind befugt: ,die gesetzlichen Interessenvertre­
tungen .der' Dienstnehmer 'und der DienstIgeber so­
wie auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhende Be­
rufsvereinigung,en der Dienstnehmer und der 
Dienstgeber, denen die KoHektivvertragsfähig­
keit gemäß § 3 des Kolleknivv,ertr,agsgesetzes, 
BGBl. Nr. 7611947, ;z.uerkannt wuroe. 

§ 46 

Abs. 1 erster Satz 

Jeder HeimaI"beiugesamtvertrag ist ... bei der 
fachlich z,uständigen Heimarbeitskommission zu 
hinterlegen. 

Fassung des Entwurfes 

§ 37 

Ahs. 1 zweiter Satz 

Der Vorsitzende kann jedoch seinen Vorschlag, 
VerhandLungen über Gleichstellungsanordnungen 
aufzunehmen, der Heimarbeitskommission nur 
dann unterbreiten, wenn er vorher die Inter­
essenvertretungen der Gruppen, dlie von der 
Gleichstellung berührt werden würoen, gehört 
hat. 

§ 39 

(4) Der Vorsitzende (Stellvertreter) wind vom 
Bundesminister .für Justiz im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für soziale Verwaltung nach 
Anhörung des österreichlischen Arbeiterkammer­
tages, des österreichischen Gewerkschaftsbundes 
und der Bundeskammer der gewerbloichen Wirt­
schaft ernannt. 

(5) Die Beisitzer werden vom Bundesminister 
für soziale Verwaltung auf Grund von Vor­
schlägen bestellt, ,die hinsichtlich der Heisitzer aus 
der Gruppe der Heimarbeiter vom österreichi­
schen AI"beiterkammertag im Ein~ernehmen mit 
dem österreichischen Gewerkschaftsbund, hin­
Siichtlich ,der Beisitzer aus d'en Gruppen der Auf­
traggeber, Zwischenmeister und Mittelspersonen 
von ,der Bundeskammer .der ,geweI'blnchen Wirt­
schaft zu erstatten sind; Wird das Vorschlagsrecht 
nicht binnen zwei Mona,ten nach Aufforderung 
ausgeübt, so ist der Bundesminister für soziale 
Verwaltung bei der Bestellung an Vorschläge 
nicht gebunden. 

§ 41 

Die näher:en Vorschriften über die Geschäfts­
führung der Heimarbeitskommissionen und der 
Ent-geltberechnungs:wsschüsse werden in einer 
Rahmengeschäftso~dnung geregelt, die vom Bun­
desminister ,für soziale Verwaltung ,durch Ver­
ol1dnung erlassen wird. 

§ 43 

Ahs. 2 erster Satz 

Zum A:bschluß von Heimarbeitsgesamtverträ­
gen sind kollektivvertJ.'lagsfähige juristische Per­
sonen befugt. 

§ 46 

Abs. 1 erster Satz 

Jeder Heimarbeitsgesamtvertrag ist bei 
jeder fachlich zuständigen Heiunarbeitskommission 
zu hinterlegen. 
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§ 51 

Auftraggeber, Zwischenmeister, Mittelsperso­
nen und Heimallbeiter sind verpflichtet, über alle 
die Arbeits- und Lieferungsbedingungen berüh­
renden Fragen -den Arbeitsinspektoraten, den 
Heimarbeitskommisslonen, den Entgeltberech­
nrungsausschüssen und der Berufungskommission 
Auskunft zu geben und auf Verlangen Abrech­
nungsbücher, Arbeitsstücke, Stoffproben und 
sonstige für die Entgeltermitdung notwendige 
Unterlagen vorzulegen. 

§ 52 

Abs.2 

Eine Unterentlohnung ... oder die Ansprüche 
auf Feiertagsentgelt, Urlaubsentgelt, Abfindung, 
Krankenentgelt, Weihnachts1"emuneracion oder 
Udaubszuschuß nicht ordlllUngsgemäß erfüllt 
wurden. 

§ 54 

(1) Das A1"beitsinspektorat hat, wenn es eine 
empfindLiche oder eine Wiiederholte Unterent­
lohnung im Sinne des § 52 Abs. 2 feststellt, die 
Anzeige an <die zuständige Bezirksverwaltungs­
behörde zu ,erstatten. 

Abs. 3 letztJer Satz 

Im übrigen gelten die Bestimmungen des § 11 
,des At:beitsinspektionsgesetzes 1956, BGBl. 
Nr. 147, in der jeweils geltenden Fassung sinn­
gemäß. 

Abs.4 

Bezieht sich die Anzeige auf die Nichtbefrie­
digung oder die nicht ordnungsgemäße Befrie­
digung der Ansprüche auf Weihnachtsremunera­
tion, Urlaubszuschuß oder Krankenentgelt, so hat 
. . . auszusetzen. 

§ 55 

letzter Satz . 

Diese Haftu~g erstreckt siCh auf Feiertagsentgelte, 
Urlaubsentgelte, Abfindungen, W.eihnachtsremu­
nerationen, Urlausbzuschüsse und Krankenent­
gelte. 

§ 56 

Wenn ein Auftraggeber ... für Heimarbeiter 
und Zwischenmeister gebührenden Entgelte, Feier­
tagsentgelte, UrLaub&entgelte, Abfindungen, Weih­
nachtsremunerationen, Urlaubszuschüsse und 
Krankenentgelte ... den sich ellgebenden Unter­
schiedsbetr:ag. 

§ 51 

Auftraggeber, Zwischenmeister, Mittelsperso­
nen und Heimarbeiter sind verpflichtet, über alle 
die Arbeits- \lind Lief.erungsbedingungen berüh­
renden Fragen den Arbeitsinspektoraten, den 
Heimarbeiukommissionen, den Entgeltberech­
nungsausschüssen und der Berufungskommission 
sowie deren Organen Auskunft zu geben, auf Ver­
langen in Ausgabe- und Abrechnung,snachweise 
und sonstige für die Entgeltermittlung notwen­
dige Unterlagen Einsicht zu gewäh1"en und, sofern ' 
es erfor-derlich ist, diese ,sowie Arheitsstücke und 
Stoffproben vorzulegen. 

§ 52 

Abs.2 

Eine Unterentlohnung ... oder die Ansprüche 
auf Feiertagsentgelt, Urlaubsentgelt, Ahfindung, 
Entgelt gemäß § 27, Weihnachtsremuneration 
oder Urlaubszuschuß nicht ordnungsgemäß erfüllt 
wurden. 

§ 54 

(1) Das Arbeitsinspektorat hat, wenn es eine 
,erhebliche oder eine wiederholte Unterentloh­
nung ,im Sinne des § 52 Abs. 2 feststellt, die An­
zeige an die zuständig,e Bezirksverwaltungsbe­
hörde zu erstatten. 

Abs. 3 letzter Sa~ 

Im übr,igen gelten die Bestimmungen des§ 9 
des Arbeitsinspekcion&gesetzes 1974, BGBl. 
Nr. 143, in der jeweils geltenden Fassung sinn-
gemäß. ' 

Abs.4 

Bezieht sich die Anzeige auf die Nichtbefriedi­
gung oder die nicht ol.'ldnungsgemäße Befriedi­
gung ,der Ansprüche auf Weihnachtsrem.uneootion, 
Udaubszuschuß oder Entgelt gemäß § 27, so hat 
... auszusetzen . 

§ 55 

letzter Satz 

Diese Haftung erstreckt sich auf Feiertagsentgelte, 
Urlaubsentgelte, Abfindungen, Weihnachtsremu­
nerationen, Urlaubszuschüsse 'und Envgelte gemäß 
§ 27. 

§ 56 

Wenn ein Auftraggeber ... für Heimarbeiter 
und Zwischenmeister gebührenden 'Entgelte, 
Feiertagsentgelte, Urlaubsentgelte, Abfindungen, 
Weihnachtsremunerationen, Urlaubszuschüsse und 
Entgelte gemäß § 27 ... den sich ergebenden 
Unterschiedsbetrag. 
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§ 57 § 57 

Arbeiterschutzhestimmungen 
an der e n Vor s c h r if te n 

1 n A r bei t n e h m e r s c hut z b ,e s tim m u n­
gen in anderen Vorschriften 

In anderen ,gesetzlichen Vorschriften enthaltene 
Arbeiterschutzbestimmungen, die über die in die­
sem Bundesgesetze ,getroffenen Regelungen hin-
ausgehen, w,erden nicht berührt. . 

§ 61 

Amtsverschwti,egenheit 

Abs. 2 erster Satz 

Aus wichtigen Gründen können die im Abs. 1 
genannten Personen für ,einen bestimmten Fall 
von der Verpflichtung zur Wahrung des Amts­
geheianni,sses entbunden wenden. 

§ 62 

A n wen dun g des A VG 1950 

Auf da,s Verfahren vor dem Entgeltberech­
nungsausschuß, vor ·der Berufungskommission für 
Heimarbeit und vor dem Arbeitsinspektorat -
soweit es auf Grund dieses Bundesgeset:res für die 
Erlassung von Bescheiden:zsuständig ist - finden 
die Bestimmungen des A VG 1950 Anwendung. 

§ 63 

Dieian Verfahr,en nach diesem Bundesgesetz 
erforderlichen Eingaben, Niederschriften, amt­
lichen Ausfertigungen und Beschei:de sind von den 
Stempel- und Rechtsgebühren des Bundes sowIe 
den Bundesv,erwaltungsahgaben befreit. 

§ 64 

(1) PeI'sonen, die den Vorschriften dieses Bun­
desgesetzes oder einer auf Grund dieses Bundes­
gesetzes erlassenen Vorschnift oder behördlichen 
Anordnung zuwiderhandeln, wer,den, sofern die 
Tat nicht nach anderen Vorschriften strenger zu 
bestrafen ist, von der Berirksverwahungsbehörde 
mit Geldstrafe bis zu 6000 S oder mit Arrest bis 
zu sechs Wochen bestr,aft. In gleicher Weise ist zu 
bestrafen, wer sich einer empfindlichen oder wie­
derholten Unterentlohnung (§ 52 Abs. 2) schul­
digmacht. 

In anderen gesetzlichen Vorschniften enthaltene 
Arbeitnehmerschutzbest)immung,en, die über die 
in diesem Bundesgesetze getroffenen Regelungen 
hinausgehen, werden nicllt berührt. 

§ 58 a 

Ver fall s fr ist für Z w i s c h e nm ei st er 

Alle Ansprüche eines Zwischenmeisters aus 
einem Heimarbeitsverhältnis müssen bei sonsti­
gem Verfall innerhalb eines Jahres nach liefe­
rung gegenüber ,dem Auftr,aggeber schriftlich gel­
tend gemachtwel'den. 

§ 61 

Ver s c h wie gen h e,i t s p f 1 ich t 

Abs. 2 erster Satz 

Aus wichtigen Gründen können die im Abs. 1 
genannten Personen für einen bestimmten, Fall 
von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit ent­
bunden werden. 

§ 62 entfällt 

§ 63 

Die in Verfahren nach diesem Bundesgesetz 
erforderlichen Schriften und Amtshandlungen 
sind .von den Stempelgebühren und den BUIlLdes­
Verwaltungsahgaben befreit. 

§ 64 

Personen, die ,den Vorschriften dieses Bundes­
gesetzes oder' einer <l!uf Grund dieses Bundesge­
setzeserlassenen Vorschrift (Verol1dnungen oder 
Bescheide) zuwiderhandeln, sind, sofern die Tat 
nicht nach anderen Vorschriften strenger zu be­
strafen ist, von der Bezirksverwaltungsbehärde 
mit Geldstrafe bis zu 15.000 S, im Wiederholungs­
falle von 1000 S bis 30.000 S zu bestrafen. In 
gleicher Weise äst zu bestrafen, wer sich einer er­
heblichen oder wiederholten Unterentlohnung 
(§ 52 Abs. 2) schulrdig macht. Verstöß,e gegen § 14 
Abs. 1 sind, sofern die Tat nicht nach anderen 
V or,schriften streng,er zu bestrafen ist, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis Zu 
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(2) Verletzungen der Amtsverschwiegenheit 
durch die im § 61 Abs. 1 genannten Personen 
werden, sofern die Tat nicht nach and.eren Vor­
schriften strenger zu bestrafen ist, als Vergehen 
mit Arrest von drei Monaten bili zu zwei Jahren 
bestraft. 

§ 73 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
hinsichtlich der §§ 24, 39 Abs. 4, 61 Abs. 2, 
soweit die Entbindung von ,der Verschwiegenheits­
pflicht -des Vorsitzenden (Stellvertreters) der Be­
rufungskommission in Frage kommt, und des 
§ 64 Abs. 2 da·s Bundesministerium für Justiz, 
hinsichtlich der übrigen Bestimmungen das Bun­
desministerium für soziale Verwaltung betraut. 

Fassung des Entwurfes 

50.000 S zu be·strafen. Die Verjährungsfrist im 
Verwaltungsstrafverfr.lhren (§ 31 Abs. 2 VStG 
1950, BGBl. Nr. 172) betr~gt sech,s Monate. 

§ 73 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
hinsichtlich der §§ 24, 39 Abs. 4, 58 a, 61 Abs. 2, 
soweit die Entbindung von ,der Verschwiegenheits­
pflicht ,des Vor·sitzenden (Stellvertreters) der Be­
rufungskommission in Frage kommt, und 64 
Abs. 2 der Bundesminister für Justiz, hinsicht­
lich des § 63 ,der Bundesminister für Finanzen, 
hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bun­
desminister für soziale Verwaltung betraut. 
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